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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Öffentliche Bekanntmachungen

† i

Bekanntmachung – Bundesstraße 98 

Ortsumgehung Wildenhain 

hier: Vorarbeiten auf Grundstücken

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV), Niederlassung Meißen beabsichtigt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und 
der Erhöhung der Verkehrssicherheit das oben genannte Vorhaben durchzuführen. Zur Vorbereitung dieser Planung sind Baugrund- 
untersuchungen erforderlich. 
Um das Vorhaben ordnungsgemäß planen zu können, müssen auf verschiedenen Grundstücken in der Zeit 

von 1. Oktober 2020 bis voraussichtlich 31. Dezember 2020,
frühestens 14 Tage nach Bekanntgabe

Vorarbeiten durchgeführt werden, und zwar 
Baugrunduntersuchungen.

Folgende Flurstücke der Gemarkung Wildenhain sind betroffen:

Da die genannten Arbeiten im Interesse der Allgemeinheit liegen, hat das Bundesfernstraßengesetz (FStrG) die Grundstücksberechtigten 
verpflichtet, sie zu dulden (§ 16 a FStrG). Die Arbeiten können auch durch Beauftragte der Straßenbauverwaltung durchgeführt werden. 
Etwaige durch diese Vorarbeiten entstehende unmittelbare Vermögensnachteile werden in Geld entschädigt. Sollte eine Einigung über 
eine Entschädigung in Geld nicht erreicht werden können, setzt die Landesdirektion Sachsen auf Antrag der Straßenbaubehörde die 
Entschädigung fest.
Entsprechend § 27 a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) ist die Bekanntmachung (mit Anlage) im Internet auf der Seite:  
http://www.lasuv.sachsen.de unter dem Punkt „Bekanntmachung“ veröffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Straßenbau und Ver-
kehr, Niederlassung Meißen, Heinrich-Heine-Str. 23 c, 01662 Meißen eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch beim:
- Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Zentrale
 Stauffenbergallee 24, 01099 Dresden
- Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen
 Käthe-Kollwitz-Str. 19, 02625 Bautzen
- Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Leipzig
 Maximilianallee 3, 04129 Leipzig
- Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Plauen
 Weststr. 73, 08523 Plauen
- Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau, Sitz Chemnitz
 Hans-Link-Str. 4, 09131 Chemnitz

eingelegt werden. 

Holger Wohsmann
Niederlassungsleiter 

14/1 16/2 35/6 108/1 109 110 180/10 180/15

188/4 201 206 207 208/1 208/4 208/5 208/6

208/7 222/2 333 564/2 569/2 570/2 573/2 574/2

577/2 578/2 581/2 582/2 582/4 585/2 587/2 591

591 a 592 592 a 594 595 596 597 599

600 601/1 603 c 604 605 606 607 608/1

608/2 609 613 635 636 637 638 639

640 641 642 643 661 662 663 666

667 668 669 670 673 678 685
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Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteili-
gung und Billigung des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Neubau Rettungswache und Lagerhalle Hohe Straße“
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Großenhain hat in seiner 10. öffentlichen Sitzung am 16.09.2020 mit Beschluss Nr. BV 81/2020 SR den 
Entwurf des Bebauungsplanes „Neubau Rettungswache und Lagerhalle Hohe Straße“ in der Fassung vom 03.08.2020 bestehend aus dem 
Rechtsplan, dem Vorhabenplan, dem Erschließungsplan und der Begründung einschließlich Umweltbericht, sowie die dazugehörigen 
Fachgutachten gebilligt sowie die Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung und die öffentliche Auslegung beschlos-
sen.

Ziel und Zweck der Planung
Der Landkreis Meißen plant als Vorhabenträger die Errichtung einer Rettungswache in Großenhain. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Ab-
deckung der Notfallzeiten. Das Erfordernis eines Neubaus ergibt sich nutzerseitig durch die höhere Anzahl zukünftig erforderlicher Mit-
arbeiterInnen, den perspektivischen Raum- und Flächenbedarf sowie durch technische und organisatorische Kriterien im Bereich Brand-, 
Katastrophenschutz und Rettungswesen. Weiterhin ist die Errichtung einer Lagerhalle für verwaltungstechnische, soziale und kulturelle 
Zwecke südlich der Rettungswache vorgesehen. Die Ein- und Ausfahrt für beide Nutzungen ist über die Hohe Straße vorgesehen.
Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.
Das Plangrundstück befindet sich zwischen der Hohen Straße (nördlich) und dem Alten Waidweg (südlich) in Großenhain und umfasst 
das Flurstück Nr. 815/3 der Gemarkung Naundorf bei Großenhain. Die Fläche liegt überwiegend brach und wurde in der Vergangenheit 
durch das Kreisstraßenamt Großenhain zu Lagerzwecken genutzt. 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Neubau Rettungswache und Lagerhalle Hohe Straße“ in der Fassung vom 
03.08.2020, bestehend aus dem Rechtsplan (Teil A – Planzeichnung und Teil B – Textliche Festsetzungen), dem Vorhabenplan, dem Er-
schließungsplan und der Begründung einschließlich dem Umweltbericht, sowie die dazugehörigen Fachgutachten und die wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit vom 

08. Oktober 2020 bis einschließlich 09. November 2020

in der Stadtverwaltung Großenhain, Geschäftsbereich Bau, 2. Obergeschoss, Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain während der  
Dienstzeiten: 
 Montag  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
 Dienstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
 Mittwoch: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
 Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
 Freitag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Die kompletten Planungsunterlagen können während des o. g. Auslegungszeitraumes gemäß § 4a Abs. 4 BauGB auch über die Internet-
seite der Stadt Großenhain unter: www.grossenhain.de in der Rubrik „Stadt / Aktuelles aus dem Rathaus / Amtliche Bekanntmachungen“ 
sowie auf dem zentralen Landesportal Bauleitplanung unter: www.bauleitplanung.sachsen.de eingesehen werden.

Die Öffentlichkeit kann sich während dieser Zeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung informieren. In dieser Zeit besteht die Gelegenheit, die Planungsabsichten zu erörtern sowie Anregungen und Hinweise zur 
Planung gegenüber der Stadt Großenhain schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. Schriftlich vorgebrachte Anregungen sollten 
die volle Anschrift des Verfassers und gegebenenfalls auch die Bezeichnung des betroffenen Grundstücks enthalten. Stellungnahmen 
können auch per E-Mail unter vollständiger Angabe des Absenders an folgende Anschrift abgegeben werden: FRichter@stadt.grossen-
hain.de.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatpersonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung ihrer angege-
benen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mail-Adresse, zustimmen. Gemäß Art. 6 Abs. 1c EU-DSGVO werden die Daten im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens für die gesetzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die Informationspflicht ihnen gegenüber 
genutzt.

Die der Planung zugrundeliegenden nicht öffentlich zugänglichen Vorschriften (VDI-Richtlinien, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften 
und ähnliche Regelungen) können während der Zeit der öffentlichen Auslegung im Geschäftsbereich Bau eingesehen werden. Die Stadt 
Großenhain weist im Zusammenhang mit dieser Bekanntmachung auf Folgendes hin:
Nach § 4 a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben worden sind, bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.
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Es liegen folgende umweltbezogene Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vor:

Belangträger und wesentliche Inhalte der Stellungnahmen Schreiben vom

Landesdirektion Sachsen Referat 43 – Abfall, Altlasten, Bodenschutz
• keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen,
• Hinweise zu Abfallvermeidung, Getrennthaltung, Verwertung und Beseitigung, Bodenaushub, Natur-

stein, Baustoffrecyclingmaterial, Entsorgungskonzept, Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsnachweis, 
Kontaminationsverdacht, Bauschutt-Recycling, Staub- und Lärmschutz,

03.08.2020

Landratsamt Meißen, Dezernat Technik, Amt für Forst und Kreisentwicklung
Belange Wasser
• Nachweise zu Ableitung / Versickerung sowie Behandlungsdürftigkeit des Niederschlagswassers sind 

zu erbringen.
• Stellungnahme zur Abwasserentsorgung ist beizubringen.
• Hinweis auf Behandlung des Abwassers nach dem Stand der Technik, falls Waschplatz vorgesehen,

Belange Naturschutz
• Forderung nach Berücksichtigung der streng geschützten Zauneidechse im Artenschutzfachbeitrag 

und Festsetzung von Schutzvorkehrungen,

Belange Immissionsschutz
• Forderung nach Realisierung der in der Schallimmissionsschutzprognose aufgeführten Voraussetzun-

gen zum baulichen Schallschutz, der maximalen Nutzungszeiten des LKW-Fahrverkehrs und Gabel-
staplerverkehrs, Nutzungsbeschränkung der akustischen Signalanlagen an den Rettungsfahrzeugen 
sowie die Gewährleistung, die Lärmimmissionswerte im Einwirkungsbereich nicht zu überschreiten,

11.06.2020

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
• Hinweise zu natürlicher Radioaktivität,
• Anforderungen und Hinweise zum Radonschutz,
• Hinweis zu verfügbaren Geodaten,

Geologie
• Bestimmung der Bemessungswerte des Sohlwiderstandes bezüglich der Grundwasserverhältnisse ist 

im weiteren Verfahren umzusetzen.

Versickerung
• Forderung auf ortskonkreten Nachweis der Versickerungsfähigkeit,

12.06.2020

Abwasserzweckverband „Gemeinschaftskläranlage Großenhain”
• Regenwasser nach Möglichkeit vor Ort zur Versickerung zu bringen,
• Hinweis auf Vorschriften der DWA-A 138 zur Planung von Anlagen zur Versickerung von unver-

schmutztem Niederschlagswasser,

15.07.2020

Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.
• Beachtung der Maßstäbe des Bundesamtes für Naturschutz bezüglich Dachbegrünung,

15.06.2020

Öffentlichkeit 1
• Hinweis auf Immissionsschutzbelange (Anstieg des Lärmpegels in unmittelbarer Nähe des Wohnge-

bietes, Einsatz der akustischen Signale),

08.07.2020

Öffentlichkeit 2
• Hinweis auf Immissionsschutzbelange (Ruhestörung durch Einsatz des Martinhorns, Schallschutz- 

pegel),

08.07.2020
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
1 Umweltbericht zu den Belangen des Umweltschutzes und Ergebnissen der Umweltprüfung über die möglichen Auswirkungen der 

Planung (Teil II der Begründung zum Bebauungsplan),
2 Grünordnungsplan ‚Vorhabenbezogener Bebauungsplan Neubau Rettungswache und Lagerhalle Hohe Straße‘, Entwurf, 03.08.2020,
3 artenschutzrechtlicher Fachbeitrag ‚Vorhabenbezogener Bebauungsplan Neubau Rettungswache und Lagerhalle Hohe Straße‘, Ent-

wurf, 03.08.2020,
4 schalltechnisches Gutachten ‚Vorhabenbezogener Bebauungsplan Neubau Rettungswache und Lagerhalle Hohe Straße‘, 30.03.2020,
5 Baugrundgutachten ‚Rettungswache Großenhain, Neubau am Standort Hohe Straße‘, 16.03.2020.

Darin wurden folgende für die Planung relevanten Belange festgestellt:
Artenschutz:  artenschutzrechtliche Kontrolle vor Abriss erforderlich (1, 3), Bauzeitenregelung (1, 3), Absammeln und Umsetzen 

von Zauneidechsen vor der Baufeldfreimachung (1, 3),
Grünordnung:  wasserdurchlässige Wege- und Stellplatzbefestigung (2), Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen (2), Fassadenbegrünung (2), Dachbegrünung (2), Erhalt von Gehölzen (2),
Immissionsschutz:  Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Plangebiet erforderlich (4),
Baugrund: geländenahe Grundwasserstände nicht auszuschließen (5), Empfehlung Grundbruch- und Setzungsberechnung 

zur Bemessung Sohlwiderstand (5), Versickerung grundsätzlich möglich (5).

Großenhain, den 29.09.2020

Dr. Sven Mißbach
Oberbürgermeister 

Wahlbekanntmachung der Großen Kreisstadt Großenhain

1. Am 11. Oktober 2020 findet die Wahl des Landrats im Landkreis Meißen statt. 
 Die Wahlzeit dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

 Der Termin eines zweiten Wahlgangs ist der 8. November 2020.

2. Die Stadt ist in folgende 20 Wahlbezirke eingeteilt:

Nr. des Wahlbezirks
Bezeichnung des 
Wahlbezirks

Lage des Wahlraums barrierefrei

001 Großenhain, Zentrum 1 1. GS „Schubertallee“
Franz-Schubert-Allee 4

002 Großenhain, Zentrum 2 Begegnungsstätte der Stadt
Alleegäßchen 1 

barrierefrei

003 Großenhain, Nord Kindertagesstätte Preuskerstraße 
Preuskerstraße 58

barrierefrei

004 Kleinraschütz 2. OS „Am Schacht“, Speisesaal 
Am Schacht 2

barrierefrei

005 Großraschütz ehem. BTZ, Haus A / Speisesaal 1. OG 
Kleinraschützer Straße 14

barrierefrei, 
mit Hilfe

006 Zschieschen Dorfgemeinschaftshaus Zschieschen 
Lindenstraße 2

barrierefrei

007 Naundorf 1 Gymnasium, Haus 2
Hohe Straße 27

barrierefrei, 
mit Hilfe

008 Zschauitz Dorfgemeinschaftshaus Zschauitz 
Dorfstraße 15
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 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 20. September 2020 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann. Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar 
ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpikto-
gramm).

 Die Briefwahlvorstände:

 treten am 11. Oktober 2020 zur Durchführung der Zulassungsprüfung um 15:00 Uhr und anschließenden Ermittlung und Feststel-
lung des Briefwahlergebnisses nach Ablauf der allgemeinen Wahlzeit (18:00 Uhr) in den genannten Räumlichkeiten zusammen.

 Bei einem gegebenenfalls erforderlichen zweiten Wahlgang treten die Briefwahlvorstände am 8. November 2020 zur Durchführung 
der Zulassungsprüfung um 15:00 Uhr und anschließenden Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses nach Ablauf der 
allgemeinen Wahlzeit (18:00 Uhr) in den genannten Räumlichkeiten zusammen.

Nr. des Wahlbezirks
Bezeichnung des 
Wahlbezirks

Lage des Wahlraums barrierefrei

009 Naundorf 2 Gymnasium, Haus 1 
Franz-Schubert-Allee 29

barrierefrei, 
mit Hilfe

010 Mülbitz Kindertagesstätte Chladeniusstraße
Chladeniusstraße 1a

011 Kupferberg 1 1. OS „Am Kupferberg“ 
Clara-Zetkin-Weg 2

012 Kupferberg 2 2. GS „Bobersberg“, Turnhalle 
Martin-Scheumann-Straße 12

barrierefrei

013 Folbern Dorfgemeinschaftshaus Folbern 
Am Kindergarten 3

014 Bauda Dorfgemeinschaftshaus Bauda 
Am Kabinett 1

barrierefrei

015 Walda-Kleinthiemig Feuerwehrgerätehaus Walda 
Baudaer Straße 3

016 Wildenhain Kindertagesstätte Wildenhain
Neue Hauptstraße 6 

barrierefrei

017 Zabeltitz Grundschule Zabeltitz, Speiseraum
Unter den Linden 11

barrierefrei, 
mit Hilfe

018 Görzig Dorfgemeinschaftshaus Görzig 
Mühlenstraße 16

019 Skäßchen Jugendclub Skäßchen 
Alte Hauptstraße 12

020 Strauch Feuerwehrgerätehaus Strauch
Im Gut 1

barrierefrei

021 Briefwahlvorstand 1 Rathaus, Sitzungssaal
Hauptmarkt 1

022 Briefwahlvorstand 2 Rathaus, Beratungsraum 014
Hauptmarkt 1

023 Briefwahlvorstand 3 Rathaus, Beratungsraum 10
Hauptmarkt 1
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3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.

 Der Stimmzettel für die Wahl des Landrats ist von weißer Farbe.
 Der Stimmzettel für den zweiten Wahlgang des Landrats ist von rosa Farbe.

 Der Stimmzettel wird im Wahlraum bereitgehalten und dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt.

4. Jeder Wähler hat eine Stimme. 

 Es wurden mehrere Wahlvorschläge zugelassen. Der Stimmzettel enthält die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand und die 
nach § 20 Absatz 2 KomWO bekanntgemachte Anschrift der Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge in der nach § 19 Absatz 7 
KomWO festgestellten Reihenfolge.

5. Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel einen der im Stimmzettel aufgeführten Bewerber durch 
Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise kennzeichnet.

6. Jeder Wähler kann – außer er besitzt einen Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein amtlicher Personalausweis oder Reisepass, bei ausländischen 
Unionsbürgern ein gültiger Identitätsausweis oder Reisepass, mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung wird bei der Wahl wegen 
eines etwaigen zweiten Wahlganges nicht abgegeben. Beim zweiten Wahlgang soll sie abgegeben werden. Der Stimmzettel muss 
vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist verboten.

7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Wahlgebiets oder durch Brief-
wahl wählen.

8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beantragen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag), dem Wahl-
schein mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Später eingehende Wahlbriefe werden bei der Wahl nicht 
berücksichtigt. Der Wahlbrief kann auch bei der Stadtverwaltung Großenhain abgegeben werden.

9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder 
lesen kann oder durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt. 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 StGB).

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

 Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem 
Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 17 Abs. 2 
KomWG).

 Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen ist 
vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Abs. 3 KomWG).

Großenhain, 30.09.2020

Dr. Sven Mißbach
Oberbürgermeister
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Durchführung der Landratswahl am 11. Oktober 2020 und dem gegebenen-
falls erforderlichen zweiten Wahlgang am 8. November 2020 in Zeiten der 
Corona-Pandemie

Um das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 so gering wie möglich zu halten, weist das Sächsische Staatsministerium des Innern in Ab-
stimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem Sächsischen Städte- und 
Gemeindetag darauf hin, dass die Möglichkeit der Briefwahl verstärkt genutzt werden soll.

Schützen Sie sich und die am Wahltag ehrenamtlich Tätigen. Beantragen Sie ihre Briefwahlunterlagen! Nutzen Sie dazu den auf der 
Rückseite der Wahlbenachrichtigung enthaltenen Antrag oder senden Sie uns eine E-Mail mit diesen Angaben an Wahlamt@stadt. 
grossenhain.de. Sie erhalten ihre Briefwahlunterlagen per Post und können diese dann für Sie kostenfrei durch die Deutsche Post AG 
zurücksenden. Die Wahlbenachrichtigungen werden Mitte September bis spätestens 20. September 2020 per E-Post versandt.

Von der Möglichkeit zur Abholung der Briefwahlunterlagen oder der Ausübung der Briefwahl an Ort und Stelle sollte nur in absoluten 
Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden, beispielsweise bei so später Beantragung eines Wahlscheines, dass die rechtzeitige posta-
lische Zustellung der Unterlagen nicht mehr gesichert ist.

Zur Stärkung der Briefwahl werden mehrere Briefwahlvorstände gebildet und entsprechend personell ausgestattet. 

Wird am Wahltag in einem der Wahlräume gewählt, sind das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung während des Wahlganges und das 
Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 m zu Personen aus anderen Hausständen verpflichtend. Vermeiden Sie Warteschlangen. 
Benutzen Sie einen eigenen Stift, vorzugsweise einen Kugelschreiber.

Den behördlichen Empfehlungen folgend, werden die Wahlvorstände in den allgemeinen Wahlbezirken nur mit der gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestanzahl an Personen besetzt. 

Bezirk Nr. Bezeichnung des Wahlbezirks und 
Zuordnung

Wahlraum Adresse

001 Großenhain, Zentrum 1 1. GS „Schubertallee“ Franz-Schubert-Allee 4, 
01558 Großenhain

002 Großenhain, Zentrum 2 Begegnungsstätte der Stadt Alleegäßchen 1, 
01558 Großenhain

003 Großenhain, Nord Kindertagesstätte Preuskerstraße Preuskerstraße 58, 
01558 Großenhain

004 Kleinraschütz 2. OS „Am Schacht“  
Speisesaal

Am Schacht 2, 
01558 Großenhain

005 Großraschütz
(mit Skassa)

ehem. BTZ, Haus A,
Speisesaal, 1. OG

Kleinraschützer Straße 14, 
01558 Großenhain

006 Zschieschen Dorfgemeinschaftshaus Zschieschen Lindenstraße 2, 
01558 Großenhain

007 Naundorf 1 Gymnasium, Haus 2 Hohe Straße 27, 
01558 Großenhain

008 Zschauitz Dorfgemeinschaftshaus Zschauitz Dorfstraße 15, 
01558 Großenhain

009 Naundorf 2 Gymnasium, Haus 1 Franz-Schubert-Allee 29, 
01558 Großenhain

010 Mülbitz Kindertagesstätte Chladeniusstraße Chladeniusstraße 1a, 
01558 Großenhain

011 Kupferberg 1
(mit Weßnitz)

1. OS „Am Kupferberg“ Clara-Zetkin-Weg 2, 
01558 Großenhain

012 Kupferberg 2
(mit Rostig)

2. GS „Bobersberg“, Turnhalle M.-Scheumann-Str. 12, 
01558 Großenhain

013 Folbern Dorfgemeinschaftshaus Folbern Am Kindergarten 3, 
01558 Großenhain

014 Bauda
(mit Colmnitz)

Dorfgemeinschaftshaus Bauda Am Kabinett 1, 
01561 Großenhain
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Bezirk Nr. Bezeichnung des Wahlbezirks und 
Zuordnung

Wahlraum Adresse

015 Walda-Kleinthiemig 
(mit Nasseböhla)

Feuerwehrgerätehaus Walda-Kleinthiemig Baudaer Straße 3, 
01561 Großenhain

016 Wildenhain Kindertagesstätte Wildenhain Neue Hauptstraße 6, 
01561 Großenhain

017 Zabeltitz
(mit Treugeböhla)

Grundschule Zabeltitz,
Speiseraum

Unter den Linden 11, 
01561 Großenhain

018 Görzig Dorfgemeinschaftshaus Görzig Mühlenstraße 16, 
01561 Großenhain

019 Skäßchen 
(mit Stroga, Skaup, Uebigau und 
Krauschütz)

Jugendclub Skäßchen Alte Hauptstraße 12, 
01561 Großenhain

020 Strauch Feuerwehrgerätehaus Strauch Im Gut 1, 
01561 Großenhain

Die Wahlbenachrichtigung, welche jeder Wahlberechtigte erhält, enthält die genaue Anschrift des Wahlraumes. Achten Sie bitte auf 
diese Angabe und vermeiden Sie am Wahltag Verwechslungen.

Um Risiken zu minimieren, bitten wir Sie dennoch, nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl. Beantragen Sie Ihre Briefwahlunterlagen!

Gebührenordnung für Parkgebühren in der Großen Kreisstadt Großenhain 
(Parkgebührenordnung

Gemäß § 25 Nr. 1 und 2 des Gesetz zur Regelung des Straßenverkehrs- und Kraftfahrwesens im Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßen-
verkehrsrechtsgesetz – SächsStrVRG) vom 03. Mai 2019 (SächsGVBl. 209 Nr. 8, S. 317) in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 13 und § 6 a Abs. 6 
Straßenverkehrsgesetz (StVG) vom 05. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919) das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I 
S. 1653) geändert worden ist, hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Großenhain am 16.09.2020 folgende Gebührenordnung für Park- 
gebühren in der Großen Kreisstadt Großenhain (Parkgebührenordnung) beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich
Für das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Großen Kreisstadt Großenhain werden Gebühren erhoben, soweit Park-
flächen mit Parkscheinautomaten oder anderen Vorrichtungen oder Einrichtungen zur Erhebung der Parkgebühren ausgestattet sind.

§ 2 Höhe der Parkgebühren
Für das Parken auf Parkflächen im Sinne des § 1 beträgt die Parkgebühr an allen Parkscheinautomaten für jede angefangene halbe 
Stunde 0,50 €.

§ 3 Gebührenpflicht
Die Gebührenpflicht besteht Montag bis Freitag 07.00 – 18.00 Uhr
 Sonnabend  09.00 – 13.00 Uhr

§ 4 In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten
(1) Diese Gebührenordnung tritt am 01.10.2020 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für Parkgebühren in der Großen Kreisstadt Großenhain vom 03.12.2015 außer Kraft.

Großenhain, 17.09.2020    – Siegel – 

Dr. Sven Mißbach
Oberbürgermeister

Hinweis:
Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der SächsGemO zu 
Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.
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Großenhain ist ... NATUR’’LICH.
Die Parks und Gärten in der Stadt und den 
Ortsteilen bieten Ruhe und Erholung. Großenhain

Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Diana Schulze

AZ_STADT-GRH_Stoerer_178x30_NATUERLICH.indd   1 26.06.2020   07:41:32

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
  Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist die Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Öffentliche Bekanntmachung einer Versteigerung von Fundgegenständen  
gemäß §§ 979 ff BGB, vom Geschäftsbereich Stadtkultur und Ordnung  
sichergestellter Gegenstände gemäß § 383 BGB
Versteigerungstermin:   Dienstag, den 06.10.2020, von 16:00 bis 17:00 Uhr,

Die zu versteigernden Gegenstände können am 06.10.2020 ab 15:30 Uhr im Innenhof des Rathauses bzw. im Sitzungssaal besichtigt 
werden.

Versteigerungsort:
Stadtverwaltung Großenhain
Sitzungssaal
Hauptmarkt 1
01558 Großenhain

Nachstehende Gegenstände werden gegen Barzahlung öffentlich, meistbietend versteigert:
1 Regenschirm, 1 Geldbörse, 1 Jacke, 2 Kinderspielzeuge, 1 Kindertasche, 34 Fahrräder, 1 Fahrradrahmen, 3 Uhren, 2 Paar Hand-
schuhe, 2 einzelne Handschuhe, 6 Brillen, 1 Fingerring, 5 Handys, 1 Kaffeemaschine, 1 Wasserkocher, 1 Wecker, 1 Werkzeugkoffer,  
1 Kamera mit Zubehör und 2 Reisetaschen (einmal mit Inhalt). 

Die Eigentümer bzw. Finder der Fundgegenstände werden hiermit aufgefordert, ihren Anspruch bis zum 05.10.2020 gegenüber der 
Stadtverwaltung Großenhain, Geschäftsbereich Stadtkultur und Ordnung, Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain geltend zu machen.

Nach § 981 BGB fällt der Versteigerungserlös, wenn nicht ein Empfangsberechtigter sein Recht angemeldet hat, 3 Jahre nach dem Ablauf 
der in der Bekanntmachung bestimmten Frist, an die Stadt Großenhain.

Dr. Sven Mißbach
Oberbürgermeister
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† i

AUSSCHREIBUNGEN
Öffentliche Ausschreibung zum Kauf: Grünland in Wildenhain

Die BVVG Bodenverwertungs- 
und -verwaltungs GmbH ist 
Eigentümerin der genannten 
Objekte und beabsichtigt, die-
se zu verkaufen.

Obj.-Nr.  SD27-1800-024418 
 provisionsfrei
Größe: 0,5165 ha
Orientierungswert (Kauf): nach Gebot
Objektart: Acker und Grünland 
Ausschreibung endet: 19.10.2020, 08:00 Uhr

Objektbeschreibung:
Ausgeschrieben werden insgesamt zwei Flurstücke in der 
Gemarkung Wildenhain mit einer Gesamtfläche von ca. 
5.165 qm. Davon sind ca. 2.565 qm Grünland bei einer 
durchschnittlichen Bonität von 39. Der Rest sind ca. 2.600 
qm sonstige Flächen (Wege). Eine Zuwegung ist zum Teil 
gegeben. Die Flächen sind bis zum 30.09.2020 bzw. 2021 
verpachtet. Die Ausschreibung erfolgt nur zum Verkauf.

Lagebeschreibung:
Wildenhain ist ein Ortsteil der sächsischen Stadt Großen-
hain im Landkreis Meißen. Die Flächen liegen zwischen 
Wildenhain und Walda-Kleinthiemig, rechts der Großen Rö-
der und sind von der Großenhainer Straße (K8570) aus zu 
erreichen.

Erweiterte Objektbeschreibung: 
Siehe dazu auch in der Flurstücksliste.
Die ausgewiesenen Flächenangaben erfolgen ausschließ-
lich für Zwecke der unverbindlichen Groborientierung. 
Wegen der tatsächlichen Flächengröße, der jeweiligen Nut-
zungsart, der Bonität sowie der Bewirtschaftungsmöglich-
keit übernimmt die BVVG keine Gewähr.

Erschließungssituation:
Die Flächen liegen im Außenbereich. Eine Zuwegung zu 
den ausgeschriebenen Flächen ist nur zum Teil über öffent-
lich gewidmete Straßen gegeben. Weitere Erschließungen 
sind nicht vorhanden. Der Erwerber stellt die Verkäuferin im 
Zusammenhang mit der fehlenden gesicherten Zuwegung 
von allen Ansprüchen frei und verzichtet auf die Geltend-
machung etwaiger eigener Ansprüche.

Belastungen im Grundbuch:
· Flurstück 164 der Gemarkung Wildenhain betreffend:
 Trinkwasserleitungsrecht für den Regionalen Zweckver-

band kommunale Wasserversorgung Riesa/Großenhain 
in Riesa.

· Die Belastung ist vom Erwerber ohne Anrechnung auf 
das Kaufgebot als nicht wertmindernd zu übernehmen.

· Die Abteilung III der Grundbücher ist lastenfrei.
· Eventuelle Dienstbarkeiten, die nach den gesetzlichen 

Bestimmungen noch einzutragen sind, sind vom Erwer-
ber der Flächen ohne Anrechnung auf das Kaufgebot als 
nicht wertmindernd zu übernehmen.

Weitere Informationen:
· Die ausgeschriebenen Flurstücke sind noch bis zum 

30.09.2020 verpachtet. Die jährlichen Pachteinnahmen 
betragen 110,05 Euro. Der Pachtvertrag wird gegebe-
nenfalls um ein Jahr verlängert.

· Die Flächen liegen im SPA-Gebiet "Unteres Rödertal“, 
teilweise im FFH-Gebiet "Röderaue und Teiche unter-
halb Großenhain" und im LSG "Mittlere Röderau und 
Kienheide". Die entsprechenden Schutzbestimmungen 
sind zu beachten.

· Nach Aussage der Stadt Großenhain handelt es sich bei 
den Flurstücken um öffentlich gewidmete Feldwege. 
Die öffentliche Widmung bleibt auch bei einem Verkauf 
bestehen.

Ansprechpartner: BVVG – Landesniederlassung 
 Sachsen/Thüringen
 Frau Michaela Heege 
 Tel.: 0351 2578714
Adresse für Gebote: BVVG – Ausschreibungsbüro
   Postschließfach 55 01 34
   10371 Berlin
   Tel.: 030 4432 1099
    Fax: 030 4432 1210
  E-Mail: gebote@bvvg.de
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Öffentliche Ausschreibung zum Kauf: Grundstücke in Wildenhain 

Großenhain ist ... HISTORISCH.

Städtische Museen Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Museum Alte Lateinschule

www.museen-grossenhain.de
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Die BVVG Bodenverwertungs- 
und -verwaltungs GmbH ist 
Eigentümerin der genannten 
Objekte und beabsichtigt, die-
se zu verkaufen.

Obj.-Nr.  SD85-2800-072707 
 provisionsfrei
Größe: 1.070 qm
Orientierungswert (Kauf): nach Gebot
Objektart: Acker und Grünland, Bauland 
Ausschreibung endet: am 19.10.2020, um 08:00 Uhr

Objektbeschreibung:
Das Ausschreibungsobjekt besteht aus zwei Flurstücken 
und ist in der Gemarkung Wildenhain belegen. Als Nut-
zungsart ausgewiesen ist 0,1070 ha Ackerland mit einer 
durchschnittlichen Bonität von 37 Bodenpunkten. 

Lagebeschreibung:
Der Ort Wildenhain liegt verkehrsgünstig an der Bundes-
straße B 98 (Großenhain – Riesa), ca. 4 Kilometer von der 
Stadt Großenhain entfernt. Das Ausschreibungsobjekt be-
findet sich am südwestlichen Ortsrand von Wildenhain, in 
ruhiger Lage unweit des Rodaer Weges.

Verkauft wird das Flurstück 84/6 mit 528 qm und das Flur-
stück 84/7 mit 542 qm. Die Flächen sind bis zum 30.09.2020 
verpachtet.

Die Flurstücke sind laut Aussage der Kommune im Flächen-
nutzungsplan als Außenbereich ausgewiesen. Konkrete An-
gaben zur baulichen Nutzbarkeit sind über das zuständige 
Bauordnungsamt des Landkreises zu erfragen. Die Flurstü-
cke verfügen derzeit nicht über eine gesicherte Zuwegung 
und Erschließung.

Aufgrund der Lage am Ortsrand ist die Nutzung der beiden 
Flurstücke gemeinsam als Wohngrundstück mit großem 
Garten bzw. einzeln zur Bebauung mit je einem Eigenheim 
denkbar. Der Aufwand zur Baureifmachung ist vom Erwer-
ber zu tragen und wurde bei der Wertermittlung bereits 
abschließend wertmindernd berücksichtigt. Die Verkäufe-
rin übernimmt keine Gewähr für den zukünftigen Verwen-
dungszweck.

Teilgebote für die einzelnen Flurstücke sind zugelassen.

Sofern die Verkäuferin wider Erwarten vor Eigentumsum-
schreibung für die Entrichtung von Kommunalabgaben 
oder Erschließungsbeiträgen in Vorleistung gehen muss, 
ist der Betrag vom Käufer an die Verkäuferin zusätzlich zum 
Gebot zu zahlen.

Weiterhin behält sich die Verkäuferin vor, in den Kaufvertrag 
ein Mehrerlös- und Nachbewertungsklausel aufzunehmen.

Ansprechpartner: BVVG – Landesniederlassung
 Sachsen/Thüringen
          Frau Michaela Heege 
   Tel.: 0351 2578714
Adresse für Gebote: BVVG – Ausschreibungsbüro
   Postschließfach 55 01 34
   10371 Berlin
   Telefon: 030 4432 1099
    Fax: 030 4432 1210
  E-Mail: gebote@bvvg.de

84/7

84/6
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Ausschreibung zur Vermietung: Gastronomiebereich des Palais in Zabeltitz

Die Stadt Großenhain bietet den Gastronomiebereich des 
Palais in Zabeltitz ab dem 1. April 2021 für die Dauer von 
vorerst drei Jahren zur Vermietung an:

Lage:
Am Park 1, Flurstück 789/4 Gemarkung Zabeltitz

Im Palais Zabeltitz besteht eine gemeinschaftliche Nutzung 
des Gebäudes durch:

 1. die Zabeltitz-Information,
 2. das Standesamt (Stadt Großenhain),
 3. den Gaststättenbetrieb (Mieter) und 
 4. durch Kulturveranstaltungen (KZG GmbH).

Zu vermieten ist der Gastronomiebereich des Palais 
Zabeltitz. Dabei handelt es sich um folgende Flächen im 
Gebäude:  
 63,04 qm Café
 43,48 qm Küche
 170,99 qm Nebenflächen
 42,00 qm  Terrasse

Die Räumlichkeiten werden mit folgender Ausstattung 
vermietet:
Küche: mit festeingebauter Küchenanlage und 
 Küchengeräten
Palais-Café: mit Freiterrasse und (optional) Bestuhlung

Mindestgebot Gastro:
Kaltmietzins netto: 350,00 Euro/Monat (im ersten Jahr)
Kaltmietzins netto: 450,00 Euro/Monat 
 (ab dem zweiten Jahr)

Bemerkungen:
Ferner besteht die Option, zu einem späteren Zeitpunkt, 
das gesamte Palais mit seinen fünf Sälen dauerhaft anzu-
mieten.

Vom Mieter sind neben dem monatlich anfallenden Miet-
zins die entsprechenden Betriebskosten gemäß der gemes-
senen Verbrauchswerte zu tragen, ca. 500,00 Euro/Monat 
(netto). Der Mieter hat eigenverantwortlich alle erforderli-
chen Wartungen der Küchenanlage zu tragen. Mit Mietbe-
ginn ist vom Mieter eine Kaution von drei Monatsmieten zu 
hinterlegen. 

Die Reinigung des Mietobjektes obliegt dem Mieter, nur die 
Glasreinigung und die zur allgemeinen Verfügung stehen-
den Bereiche werden über die Stadt beauftragt. 

Da das gesamte Objekt mit den dazugehörigen Parkanla-
gen unter Denkmalschutz steht, sind in allen Bereichen 
denkmalschutzrechtliche Belange zu beachten und eine 
Nutzung der nicht vertraglich vereinbarten Flächen ohne 
Genehmigung ist untersagt.

Ihre Interessenbekundung sowie die Höhe des monatlichen 
Kaltmietzinses richten Sie bitte 

bis spätestens 30. September 2020, 12:00 Uhr,

an die
Stadtverwaltung Großenhain
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 
Ausschreibung: „Gastro Palais Zabeltitz“
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain oder 
per E-Mail an: glm@stadt.grossenhain.de

Foto: Stadtverwaltung Großenhain/LP 

Großenhain ist ... EINSATZBEREIT.

Freiwillige Feuerwehr Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Foto: FFW Großenhain

www.feuerwehr.grossenhain.de

AZ_2sp_GRH_EINSATZBEREIT.indd   1 14.02.2014   18:46:04
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Ausschreibung eines Grundstückes zum Kauf

Ausschreibung zur Pacht: Kleingarten in Görzig

Die Stadt Großenhain bietet ab sofort folgendes Grundstück 
zum Kauf an:

Flurstück Nr. 966a
Gemarkung Großenhain
Grundstück

 Größe: 540 qm
 Mindestgebot: 2.700,00 Euro, der Käufer übernimmt die 

Kosten des Vertrages sowie alle entstehenden Neben- 
kosten.

Lageplan

Hinweise:
Auf dem Flurstück befindet sich die Zuwegung zum Klein-
gartenverein „Am Proviantamt“, dem Verein ist ein entspre-
chendes Geh- und Wegerecht einzutragen. Weiterhin ist eine 
Teilfläche des Grundstückes derzeit verpachtet; aufgrund der 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches hat der Käu-
fer den Pachtvertrag zu übernehmen.
Ihre Interessenbekundung sowie das Kaufpreisgebot richten 
Sie bitte 

bis spätestens 16. Oktober 2020, 12:00 Uhr,

an die 
Stadtverwaltung Großenhain
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 
Ausschreibung: „Flurstück 966a“ 
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain oder 
per E-Mail an: glm@stadt.grossenhain.de

Die Stadt Großenhain bietet ab sofort folgende Teilfläche 
als Kleingarten zur Pacht an:

Teilfläche des Flurstücks Nr. 409/1
Gemarkung Görzig
Parzelle 2

 Größe: ca. 482 qm
 jährlicher Pachtzins: 0,15 Euro/qm

Luftbild:

Lageplan: 

Ihre Interessenbekundung richten Sie bitte bis zum 

23. Oktober 2020, 12:00 Uhr,
an die 
Stadtverwaltung Großenhain
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 
Ausschreibung: „Kleingarten Görzig“
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain oder 
per E-Mail an: glm@stadt.grossenhain.de

Grafik: Stadtverwaltung Großenhain

Grafik: Stadtverwaltung Großenhain

Grafik: Stadtverwaltung Großenhain
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Die Große Kreisstadt Großenhain beabsichtigt zum  
1. Januar 2021 eine Stelle als 

Gemeindlicher Vollzugsbediensteter (m/w/d)

zu besetzen.

Die Stelle umfasst schwerpunktmäßig folgende Auf- 
gabengebiete:

 Kontrolle und Überwachung des fließenden und ruhen-
den Verkehrs einschließlich der Überwachung der Park-
scheinautomaten (Außendienst) 

 Erfassung und Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten 
im ruhenden Verkehr (Innendienst) 

 Tätigkeit als Messbediensteter bei der Überwachung 
des fließenden Verkehrs (Außendienst)

 Vollzug von Satzungen und Verordnungen über die 
Wahrnehmung polizeilicher Vollzugsaufgaben durch 
gemeindliche Vollzugsbedienstete 

 Wahrnehmung allgemeiner ortspolizeilicher Vollzugs-
aufgaben 

 allgemeine Ermittlungstätigkeit, auch für andere Fach-
bereiche im Wege der Amts- und Vollzugshilfe

 Mitwirkung bei der Erarbeitung von Satzungen und Vor-
lagen

 Kontrolle und Absicherung von öffentlichen Veranstal-
tungen

 Zusammenarbeit mit dem Polizeivollzugsdienst bei 
Streifen- und Kontrolltätigkeiten

Wir erwarten: 
 eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung, be-

vorzugt als Verwaltungsfachangestellte/r oder als Fach-
kraft für Schutz und Sicherheit oder einer ähnlichen 
Ausbildung im Sicherheitsgewerbe mit einschlägiger 
Berufserfahrung in oben genannten Einsatzgebieten

 gute Kenntnisse der Straßenverkehrsordnung, des Ord-
nungswidrigkeitsrechts sowie des Polizeirechts, hier ins-
besondere des Sächsischen Polizeibehördengesetzes

 sicherer Umgang mit Office-Software und Computer-
kenntnisse

 Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft, Flexi- 
bilität, Durchsetzungsvermögen und bürgerfreundli-
ches Auftreten

 Bereitschaft zum Wochenend- und Feiertagsdienst so-
wie Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung (Abend- und 
Nachtstunden) im Schichtdienst

 körperliche Fitness
 Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen
 Führerschein der Klasse 3 bzw. B

Wir bieten:
 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwor-

tungsvolle Tätigkeit im Rahmen einer Vollzeitstelle 
 eine tarifgerechte Vergütung nach dem TVöD ein-

schließlich einer Jahressonderzahlung und einem Leis-
tungsentgelt

 betriebliche Altersvorsorge im Rahmen der Zusatzver-
sorgung des öffentlichen Dienstes

 vermögenswirksame Leistungen 
 30 Tage Urlaub/Jahr
 umfangreiche Qualifizierungsangebote
 gesundheitsfördernde und -erhaltene Maßnahmen im 

Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Die Stelle ist zunächst befristet auf die Dauer von zwei Jah-
ren mit der Option auf unbefristete Weiterbeschäftigung. 
Bewerber mit der Bereitschaft zur Mitarbeit in der Freiwil-
ligen Feuerwehr werden bei gleicher fachlicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterla-
gen sowie den Qualifizierungsnachweisen richten Sie bitte 

bis zum 16. Oktober 2020

an die
Stadtverwaltung Großenhain
Geschäftsbereich Finanzen und Allgemeine Verwaltung
Frau Opitz
„Bewerbung – Gemeindlicher Vollzugsdienst (m/w/d)“
Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain.

† i

STELLENAUSSCHREIBUNG
Stellenausschreibung der Stadtverwaltung Großenhain

Großenhain ist ... BELESEN.

Karl-Preusker-Bücherei Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

www.buecherei-grossenhain.de

AZ_STADT-GRH_Stoerer_178x30_BELESEN_Vers2.indd   1 22.06.2020   14:43:44
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† i

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
GROßENHAINER INFORMATIONEN

Sitzungstermine der Ausschüsse und des Stadtrates 

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die Sit-
zungstermine der Ausschüsse und des Stadtrates der Gro-
ßen Kreisstadt Großenhain in den Monaten Oktober bis 
Dezember 2020.

Die öffentlichen Tagesordnungen mit Bekanntmachung 
des jeweiligen Sitzungsortes finden Sie etwa eine Woche 
vor dem Sitzungstermin in der Sächsischen Zeitung, Lo-
kalteil Großenhain. Zudem sind diese am Schaukasten im 
Rathaus Großenhain und im Ratsinformationssystem unter 
https://grossenhain.ratsinfomanagement.net/ in der Rubrik 
„Sitzungen“ einsehbar. 

Die öffentlichen Vorlagen der Stadtratssitzung liegen etwa 
eine Woche vor der Sitzung im Rathaus, Großenhain-Infor-
mation, zur Einsichtnahme aus. Bitte beachten Sie, dass auf-
grund besonders eilbedürftiger Entscheidungen Sondersit-
zungen möglich sind. Deren Tagesordnungen und Termine 

werden kurzfristig und außerplanmäßig ebenfalls im Lokal-
teil Großenhain der Sächsischen Zeitung, im Schaukasten 
im Rathaus Großenhain und auf der oben genannten Inter-
netseite der Stadt Großenhain veröffentlicht. 

Die in den Sitzungen gefassten Beschlüsse sind nach Bestä-
tigung des Sitzungsprotokolls im Ratsinformationssystem 
unter https://grossenhain.ratsinfomanagement.net/ in der 
Rubrik „Recherche“ abrufbar.

Hinweise:
Der Besuch der öffentlichen Gremiensitzungen ist für in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger möglich. Die Durch-
führung der Sitzungen steht jedoch unter Auflagen, 
beispielsweise eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen, 
Abstandsregelungen sowie besondere Hygienevorkehrun-
gen. Besucher werden gebeten, zusätzlich dazu auch per-
sönliche Schutzvorkehrungen zu treffen.

Im Rahmen der „Fragestunde für Einwohner“ können Gro-
ßenhainer Einwohner, Gewerbetreibende und Grund-
stücksbesitzer während der Stadtratssitzung Fragen zu 
städtischen Angelegenheiten stellen, Anregungen und Vor-
schläge unterbreiten.

Die vollständigen Sitzungstermine des Jahres 2021 werden 
voraussichtlich in der November-Ausgabe des Großenhai-
ner Amtsblattes veröffentlicht.

Sitzungstermine des

Technischen  
Ausschusses

Verwaltungs- 
ausschusses

Stadtrates

Oktober - - -

November
09.11.2020
23.11.2020

10.11.2020
24.11.2020

25.11.2020

Dezember - -
Dienstag

08.12.2020

Aktuelle Informationen zu Corona: 
Informationsangebot des Gesundheitsamtes des Landkreises Meißen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Meißen beantwortet 
Fragen zum Thema Coronavirus unter folgender Hotline: 

03521 7253435

Die Hotline ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag, Mittwoch, Donnerstag:  08:00–15:00 Uhr
Dienstag:  08:00–18:00 Uhr
Freitag:  08:00–12:00 Uhr
 

Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Fra-
gen auch per E-Mail an das Gesundheitsamt wenden:  
corona@kreis-meissen.de. 
Antworten findet sich auch auf der Homepage der Land-
kreisverwaltung unter http://www.kreis-meissen.org/ ein-
mal unter der Rubrik „Aktuelles“ und auf den Seiten des 
Gesundheitsamtes. Aufgeführt sind hier wesentliche Links, 
die medizinische, organisatorische, hygienische, aber auch 
arbeitsrechtliche Informationen bieten. Eine weitere Infor-
mationsquelle erschließt sich auf dem Smartphone über 
die BIWAPP-App (www.biwapp.de). (Quelle: Landratsamt Meißen)  
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Informationen der Stadtverwaltung Großenhain 

Informationen der Stadtverwaltung Großenhain 

Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung gilt bis einschließ-
lich 2. November 2020. Informationen zu dieser Verordnung, 
zu nachfolgenden Festlegungen sowie zum Thema „Corona“ 
erhalten Sie unter: www.grossenhain.de/Wichtige_Hinweise.
html. Gern helfen Ihnen bei Fragen auch die Mitarbeiterin-
nen der Großenhain-Information unter Telefon: 03522 304-0 
weiter.

Mit dem QR-Code-Scanner des Smartphones geht es hier 
direkt zur Corona-Website der Stadtverwaltung: 
 

Hinweis:
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen kann es zu weiteren 
Lockerungen aber auch zu erneuten Einschränkungen im 
öffentlichen Leben kommen. Bitte informieren Sie sich im 
Bedarfsfall über die Medien, die Homepage der Stadt Gro-
ßenhain oder in der Großenhain-Information im Rathaus 
über die aktuellen Sprech- und Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung sowie die Erreichbarkeiten und Angebote der nach-
geordneten Einrichtungen. 

Die vielfältigen Förderprogramme der Europäischen Union, 
des Bundes und des Freistaates Sachsen sind ein unver-
zichtbarer Bestandteil zum Erhalt und der Modernisierung 
der städtischen Infrastruktur. Private Investoren können im 
Rahmen städtebaulicher Zielstellungen Fördermittel bei der 
Stadtverwaltung Großenhain beantragen.

1. Aktuelle Fördergebiete der Stadt sind:
1.1 Fördergebiet Stadtumbau "Äußerer Stadtring
 (2012 – 2020)"
1.2 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) 
 „Historische Innenstadt“ – Altstadtsanierung/Akti-

ve Stadt- und Ortseilzentren, inkl. Verfügungsfonds 
(SOP)

1.1  Förderung von Maßnahmen im Bund-Länder-Pro-
gramm „Stadtumbau – Programmteil Rückbau“ 
von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohngebäu-
den 

Die bereitgestellten Zuwendungen die-
nen der Förderung der Durchführung 
von Stadtumbaumaßnahmen im Rah-
men einer städtebaulichen Gesamtmaß-
nahme. Stadtumbaumaßnahmen die-
nen der städtebaulichen Anpassung an 
die demografische Entwicklung und der 
Herstellung nachhaltiger städtebaulicher 

Strukturen in Stadtteilen, in denen ein dauerhaftes Überan-

gebot an baulichen Anlagen für bestimmte Nutzungen be-
steht oder zu erwarten ist.
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass sich die Maßnah-
me in einem abgegrenzten Stadtumbaugebiet befindet. In 
dem nachstehenden Übersichtsplan (S. 21) ist das Förder-
gebiet dargestellt. Weiterhin ist als Voraussetzung für eine 
Förderung zu beachten, dass die Eintragung im Grundbuch 
festgeschrieben ist, dass zehn Jahre kein Mietwohnungsbau 
erfolgt.

Gefördert werden: 
 Aufwendungen für die Freimachung von Wohnungen, 
 Aufwendungen für den Rückbau, 
 Aufwendungen für die einfache Herrichtung des Grund-

stückes zur Wiedernutzung (Begrünung),
 notwendige Planungsleistungen. 

Eine Auszahlung der Förderung kann erst dann erfolgen, 
wenn das Vorhaben abgeschlossen ist und alle förderrelevan-
ten Voraussetzungen vorliegen. Die Höhe der Auszahlung ist 
begrenzt, d. h. die Grenze liegt bei 110,00 Euro/qm rückge-
bauter bzw. abzubrechender Wohnfläche. Es können nur die 
tatsächlich angefallenen Kosten erstattet werden. Diese müs-
sen mit Rechnung und Überweiser nachgewiesen werden.

Besuche von Jubilaren durch Vertreter der Stadt 

Bedingt durch die Auswirkungen des Coronavirus und  
als besondere Vorsorgemaßnahme haben der Oberbürger-
meister, Vertreter des Stadtrates, der Ortschaftsräte und 
der Stadtverwaltung im April, Mai und Juni keine persön-

lichen Glückwünsche zum Geburtstags- oder Ehejubiläum  
überbracht. Im Juli wurde diese schöne Tradition wieder-
aufgenommen, sofern die Jubilaren dies wünschen.  
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1.2 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) „Historische In-
nenstadt“ und Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, inkl. 
Verfügungsfonds (SOP)

Auf der Grundlage von Abschnitt B, Ziffer 7.2.4.2 der Richtli-
nie Städtebauliche Erneuerung (RL StBauE) vom 14.08.2018 
wird eine pauschale Förderung der Instandsetzung oder Mo-
dernisierung von Dach und Fassade an Gebäuden inkl. der 
grundstücksbezogenen Außenanlagen im Fördergebiet Gro-
ßenhain „Historische Innenstadt“ in Höhe von 25 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben festgelegt (BV 111/2018 SR). 
Die Förderpauschale wird maximal für folgende Kostengrup-
pen nach DIN 276, Ausgabe Dezember 2008, gewährt: 

320 –  Gründung,
330 –  Außenwände,
360 –  Dächer,
390 –  sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen,
490 –  sonstige Maßnahmen für technische Anlagen,
510 –  Geländeflächen,
530 –  Baukonstruktionen in Außenanlagen mit Ausnahme 

der Kostengruppen 536 bis 539,
551 –  allgemeine Einbauten (z. B. Fahrradständer,  

Pflanzbehälter, Abfallbehälter),
590 –  sonstige Außenanlagen,
730 –  Architekten- und Ingenieurleistungen.

Voraussetzung für die Gewährung von Städtebaufördermit-
teln ist, dass die Stadt vor Baubeginn einen Weiterleitungs-
vertrag mit dem Grundstückseigentümer geschlossen hat, in 
dem sich der Grundstückseigentümer zur Durchführung der 
nach Ziffer 2 genannten Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen verpflichtet hat. Der Weiterleitungsver-
trag bedarf der Schriftform und ist auf der Grundlage der RL 
StBauE vom 14.08.2018 zu schließen und umzusetzen.

Formlose Anträge für den Abschluss eines Weiterleitungsver-
trages sind schriftlich bei der Stadtverwaltung Großenhain 
einzureichen. Daraufhin wird der Grundstückseigentümer 
von der Stadtverwaltung und dem Sanierungsträger zur 
gemeinsamen Erarbeitung des Weiterleitungsvertrages be-

raten. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Städtebauför-
dermittel besteht nicht.
Interessierte Bürger können sich bei Fragen zur Antrag-
stellung an die Stadtverwaltung Großenhain, GB Bau, Frau 
Schumacher, Telefon: 03522 304 252, wenden. Weiterhin sind 
diese Hinweise und der Übersichtsplan zum Fördergebiet 
auf der Homepage der Stadtverwaltung Großenhain unter  
www.grossenhain.de in der Rubrik „Bürger - Wohnen und Le-
ben in Großenhain“ veröffentlicht. 

Den Übersichtsplan zu den innerstädtischen Fördergebiets-
kulissen finden Sie auf Seite 21 dieser Amtsblatt-Ausgabe.

Auf der Internetseite http://www.stadt-erneuerung.de/sach-
sen/grossenhain.html finden Sie eine Übersicht über die 
wichtigsten städtebaulichen Ziele im Sanierungsgebiet, zur 
Mittelausstattung und zu ausgewählten Beispielen für durch-
geführte Einzelmaßnahmen.

2. LEADER-Entwicklungsstrategien

Großenhain ist mit seinen Ortsteilen in zwei unterschiedli-
chen Gebietskulissen zur Entwicklung und Förderung des 
ländlichen Raumes vertreten. Für Teile der Stadt Großenhain, 
die Ortsteile Folbern, Rostig, Skassa, Weßnitz und Zschauitz 
können sich Vorhabenträger an den Verein Dresdner  
Heidebogen e. V. wenden. Für Projekte in den Ortsteilen 
Bauda, Colmnitz, Görzig, Krauschütz, Nasseböhla, Skäß-
chen, Skaup, Strauch, Stroga, Treugeböhla, Uebigau, Wal-
da-Kleinthiemig, Wildenhain und Zabeltitz können Förder-
mittel über das Elbe-Röder-Dreieck e. V. beantragt werden. 
Mehr Informationen finden Sie auf den Internetseiten bei-
der Regionalmanagements unter: www.heidebogen.eu und  
https://elbe-roeder.de/home  

Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Großenhain ist ... 
EHRENAMTLICH ENGAGIERT. 

In über 150 Vereinen in der Stadt 
und den Ortsteilen.

info@stadt.grossenhain.de
www.grossenhain.de

Foto: © Coloures-Pic/fotolia.com

AZ_2sp+1-3-s_EHRENAMT.indd   1 08.03.2014   15:22:15
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Übersichtplan zu den Fördergebieten Stadtumbau und Historische Innenstadt
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Saisonende im NaturErlebnisBad 

Die zweite Saison des „neuen“ NaturErlebnisBades, kurz 
NEB, ist seit dem 15. September offiziell beendet. 2020 war 
ein ganz besonderes NEB-Jahr, denn auf Grund der Coro-
na-Pandemie konnte das Bad erst am 1. Juni und nicht wie 
sonst üblich schon am 15. Mai seine Gäste willkommen 
heißen. Für möglichst unbeschwerten Badespaß erarbeite-
te die Stadtverwaltung gemeinsam mit Schwimmmeister 
Martin Lehmann ein Hygienekonzept, welches durch das 
Landratsamt Meißen bestätigt wurde. Neben den obligato-
rischen Abstands- und Hygieneregeln sah dieses Konzept 
vor, maximal 515 Gästen zeitgleich den Zutritt zum Badge-
lände zu gestatten. Ein Plan, der aufging. Insgesamt konnte 
das NEB-Team bis zum 14. September rund 23.500 kleine 
und große Badegäste begrüßen. Das waren ca. 16.000 Be-
sucher weniger als im Vorjahr und annähernd gleich vie-
le Besucher wie im Jahr 2017. Allein im August zählte das  

NEB-Team 12.045 Gäste. Die gemessenen Lufttemperatu-
ren betrugen bis zu 36°C und das Wasser wurde bis zu 26°C 
warm. Die Wasserqualität, die regelmäßig vom Landratsamt 
untersucht wurde, war während der gesamte Saison hin-
durch gut. Man kann also getrost von einem gelungenen 
Sommer reden. 

Die diesjährige Saison nutzte die Stadtverwaltung auch, 
um kleinere bauliche Veränderungen im Außenbereich des 
Kleinkinderbeckens vorzunehmen. Eine kleine neue Mauer 
verhindert seit dem Juli das „Durchlaufen“ durch das Becken 
und vergrößert gleichzeitig die Aufenthaltsfläche für Muttis 
und Vatis am Beckenrand. Im August gab es einen besonde-
ren Anlass zur Freude: Die deutsche Gesellschaft für das Ba-
dewesen e. V. zeichnete das NaturErlebnisBad Großenhain 
in der Kategorie „Freibad“ mit dem 2. Preis des Public Value 
Award aus. Die Großenhainer können damit auf die Frage 
„Wie schön ist euer Freibad?“ voller Stolz antworten: „Wir ha-
ben eines der schönsten Freibäder Deutschlands!“

Aber wo Licht ist, gibt es auch Schatten und im NEB ist dies 
der Algenwuchs. Dessen Beseitigung erfordert einen enor-
men Zeit- und Kraftaufwand. Damit die Badegäste die Al-
gen in den Becken nicht wahrnehmen, müssen die Becken-
wände regelmäßig durch das NEB-Team gereinigt werden. 

Schwimmmeisterin Annett Fischer und Schwimmmeister 
Martin Lehmann machen das NEB nun gemeinsam mit 
ihrem Team in den kommenden Wochen winterfest. Am  
15. Mai 2021 startet dann hoffentlich die neue, Corona-freie 
Badsaison. 

Leitbild-Umfrage erfolgreich beendet

148 Meinungsäußerungen, davon 146 im online-Beteili-
gungsportal des Freistaates Sachsen, sind zur abschließen-
den Leitbild-Umfrage „Großenhain 2030“ eingegangen. 
„Wir freuen uns sehr über diese Beteiligung. Sie zeigt das 
Interesse der Großenhainerinnen und Großenhainer an der 
Zukunft unserer Stadt“, sagt Oberbürgermeister Dr. Miß-
bach. 
Die Umfrage-Ergebnisse, ausgenommen die ergänzenden 
Hinweise und Stellungnahmen, sind seit dem 7. September 
unter https://mitdenken.sachsen.de/1020812 nachlesbar. 
Einige interessante Befunde seien hier vorgestellt: 

1. Wer hat an der Umfrage teilgenommen? 
 Die Teilnehmer waren zu 48,6 Prozent Männer und zu 

51,4 Prozent Frauen. Rund 60 Prozent der TeilnehmerIn-
nen waren jünger als 50 Jahre, 34,9 Prozent waren zwi-

schen 51 und 65 Jahre alt und 4,8 Prozent älter als 65. 
Die Mehrheit kam größtenteils aus der Kernstadt (58,2 
Prozent). Die Beteiligung aus den Ortsteilen betrug 32,9 
Prozent. Rund 29 Prozent der TeilnehmerInnen hatte 
sich bereits in Diskussionen zum Leitbild „Großenhain 
2030“ eingebracht, 71 Prozent bislang noch nicht.

2. Wie stehen die TeilnehmerInnen zu den zehn Leitsät-
zen?

 Größtenteils stimmen sie den Leitsätzen vollständig 
oder überwiegend zu. 

Foto: Stadtverwaltung Großenhain/DS
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Themenschwerpunkt: Soziales

Themenschwerpunkt: Wirtschaft und Gewerbe

Themenschwerpunkt: Innenstadt und Einzelhandel

Themenschwerpunkt: Bildung und Kultur

3. Welche Handlungsansätze nach den Themenfeldern unterstützen die Befragten (Mehrfachnennungen waren 
möglich)? (Auswahl)
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Themenschwerpunkt: Infrastruktur und Mobilität

Themenschwerpunkt: Freizeit und Tourismus

Themenschwerpunkt: Umwelt, Natur und Klima

4. Gab es auch Hinweise und Anregungen zu den einzel-
nen Themenschwerpunkten?

 Ja, die gab es. Nicht wenige TeilnehmerInnen nutzten die 
Gelegenheit, Ideen und Vorschläge zu unterbreiten. Anre-
gungen kamen unter anderem zur medialen Präsenz der 
Stadt und zum Stadtmarketing, zur Kinderbetreuung, zu 
Angeboten für Jugendliche und Senioren, zum Miteinan-
der der Generationen, zur Belebung der Innenstadt, zur 
Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe sowie zu den 
Themen Mobilität, Infrastruktur, Tourismus und viele wei-
tere konkrete Vorschläge zur Verbesserung von Klima und 
Umwelt. 

5. Welche Antworten gab auf die Frage cittaslow und/oder 
smart city? 

 Im Zuge der Umfrage wollten die Stadt Großenhain und 

die GMA gern wissen, ob die Großenhainer ihre Stadt 
künftig eher als cittaslow, als smart city oder als eine Kom-
bination aus beiden sehen. 

 22,6 Prozent der Umfrage-Teilnehmer können sich dem-
nach mit den Zielen und Themen der cittaslow voll 
identifizieren und unterstützen die Bestrebungen zur 
Erlangung der Marke cittaslow für Großenhain. Rund 30 
Prozent sehen Großenhain eher als smart city und unter-
stützen Ideen und Maßnahmen, die diese Richtung der 
Stadtentwicklung fördern. 47,3 Prozent plädieren dafür, 
dass sich Großenhain für die Marke cittaslow bewerben 
sollte, dabei aber auch Elemente einer smart city integ-
riert (Mischvariante). 

„Alle Fragebögen, Anregungen und Hinweise werden nun 
von der GMA ausgewertet, aufbereitet und mit den bis-
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herigen Leitbild-Ergebnissen zusammengeführt“, erklärt 
Oberbürgermeister Dr. Sven Mißbach. „Gemeinsam mit den 
Stadträten werden die GMA und die Stadtverwaltung die-
se Ergebnisse im Herbst diskutieren, so dass im Dezember 
das Leitbild ‚Großenhain 2030‘ dem Stadtrat als Beschluss 
vorgelegt werden kann“, erläutert der OB den weiteren  
Terminplan. 

 Die Ergebnisse der Umfrage können Sie unter 
 https://mitdenken.sachsen.de/1020812 nachlesen.

 Informationen zum Leitbildprozess „Großenhain 2030“ 
 erhalten Sie unter 
 https://www.grossenhain.de/aktuelle-themen-leitbild.html. 

Absage des Großenhainer Bauernmarktes 2020
Wie alle anderen open-air-Veranstaltungen seit Beginn 
der Corona-Pandemie, stand auch die Durchführung des  
25. Großenhainer Bauernmarktes auf wackligen Füßen. 
Nun ist die Entscheidung der Organisatoren gefallen: Der 
Großenhainer Bauernmarkt findet am 4. Oktober nicht statt 
und fällt damit erstmals komplett aus.

„Diese Entscheidung ist allen Beteiligten sehr schwer  
gefallen“, so Kerstin Labitzke, die den Bauernmarkt seit  
21 Jahren mit der Fördergemeinschaft „Großenhain aktiv“  
e. V. gemeinsam organisiert. In die beliebte und über- 
regional bekannte Veranstaltung fließen nicht nur sehr viel 
Herzblut und Zeit, sondern es stehen auch wirtschaftliche 
Überlegungen dahinter. „Der Absage ging ein intensives 
Abwägen aller Für- und Wider-Argumente voraus“, erklärt 
Jörg Withulz, Kulturkoordinator der Stadt Großenhain. „Die 
Stadtverwaltung Großenhain hat die Aufgabe, sowohl die 
aktuell gültigen Corona-Schutz-Verordnungen und -Vor-
gaben zu beachten, als auch die neuesten Entwicklungen 
der Corona-Pandemie zu beobachten und basierend da-
rauf Aussagen zur Durchführung zu treffen.“ Wie Jörg Wit-
hulz weiter erläutert, war in den zurückliegenden Wochen 
bereits abzusehen, dass verschiedene typische Bauern-
markt-Attraktionen, die erfahrungsgemäß viele Menschen 
anziehen, reduziert oder gar ganz hätten weggelassen 
werden müssen. Einlasskontrollen entlang des gesamten 
Veranstaltungsgeländes wären nötig, um die Besucher zu 
zählen und deren Kontaktdaten aufzunehmen. Gleichzeitig 
wäre nur für eine begrenzte Besucheranzahl der Zutritt zum 
Festgelände gestattet. „Für diese logistischen Herausforde-
rungen müsste sehr viel zusätzliches Personal eingesetzt 
werden und sicher wäre nicht jeder Besucher des Festes 
einsichtig und verantwortungsbewusst genug, seine per-
sönlichen Daten aufnehmen zu lassen und evtl. eine Maske 
zu tragen.“

Alles in allem sind die organisatorischen Aufwendungen, 
um das Fest in diesem Jahr durchzuführen, extrem hoch. 
Die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen haben lei-
der auch gezeigt, dass inzwischen immer mehr Menschen 
zu leichtsinnig sind und sich leider nicht an die Regeln hal-
ten wollen. „Keiner möchte sich das Szenario vorstellen, 
wenn der Bauernmarkt wegen einer vielleicht überschau-
baren Zahl Unvernünftiger „aufgelöst“ werden müsste oder 
sogar Verbreitungsort für Corona-Erkrankungen würde. Die 
Verantwortung dafür liegt in letzter Konsequenz immer bei 
den Veranstaltern“, sind sich Fördergemeinschaft und Stadt 
einig. 

Noch sind die Auswirkungen des ersten Lockdowns nicht 
in vollem Umfang erkennbar und die langfristigen Folgen 
nicht abzusehen. Sollte es jedoch einen zweiten Lockdown 
geben müssen, sind die Folgen für die Innenstadthändler 
schwerwiegend. Wäre der Auslöser dann noch der Bauern-
markt vor der eigenen Ladentür, wären alle Bemühungen 
der letzten Wochen, den Gewerbetreibenden zu helfen, da-
hin. 

Was trotz der Absage des Bauernmarktes bleibt, sind die 
langen Sonnabende in der Innenstadt, die am 5. Septem-
ber gestartet sind und der verkaufsoffene Sonntag am  
4. Oktober. Das typische Bauernmarktflair wird es an die-
sem Sonntag zwar nicht geben, aber mit seinem Einkauf bei 
den Großenhainer Gewerbetreibenden kann jeder mithel-
fen, die Innenstadt zu stärken und so die heimischen Händ-
ler zu unterstützen. Auch Kunst und Kultur sind an diesem 
Tag vertreten, da zeitgleich das nachgeholte Stadt-Kunst-
Fest abgeschlossen wird.

 www.einkaufen-in-grossenhain.de

Großenhain ist ... IN ORDNUNG.

Stadtbauhof Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Stadtverwaltung

AZ_2sp_GRH_ORDNUNG.indd   1 08.03.2014   15:11:24



[ Großenhainer Amtsblatt | Jahrgang 2020 . Nr. 09 . 30.09.2020 | www.grossenhain.de[ 26 ]

Stadt sucht wieder das Motiv für die offizielle Weihnachtsgrußkarte

Der Wolf – unser fremder Nachbar

Eine schöne Tradition der Stadtverwaltung Großenhain ist 
es, in der Vorweihnachtszeit den rund 200 Partnern aus dem 
städtischen Leben, aus Politik, Wirtschaft und Kultur die of-
fiziellen Weihnachtsgrüße des Oberbürgermeisters zu über-
mitteln.
 
Auch wenn es noch ein paar Monate bis Weihnachten sind, 
sucht die Stadtverwaltung schon jetzt zur Gestaltung der 
diesjährigen Karte wieder winterliche und/ oder weihnacht-
liche Motive aus der Stadt und den Ortsteilen. Dies können 
Fotoaufnahmen oder andere Darstellungsformen (Grafiken, 
Bilder, Zeichnungen usw.) sein, die die Stadt Großenhain in 
angemessener Weise symbolisieren (Stadtsilhouetten, Win-
terlandschaften, Weihnachtsmarkt usw.) und diese offiziell 
repräsentieren. Die Motive sollten sich für den Abdruck auf 
einer offiziellen Grußkarte mit den Maßen 10,5 mal 20,0 Zen-
timeter eignen. Einsendungen mit privaten Weihnachtsmoti-

ven oder Schnappschüsse, die keinen Bezug zur Stadt herstel-
len, können dabei leider nicht berücksichtigt werden. Sollten 
Sie über ein passendes Motiv verfügen und dies in digitaler 
Form (Auflösung mind. 300 dpi) mit den entsprechenden 
Nutzungsrechten zur Verfügung stellen wollen, so richten Sie 
Ihre Einsendung bitte bis zum 7. Oktober 2020 an die Stadt-
verwaltung Großenhain, Sekretariat des Oberbürgermeis-
ters, Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain oder per E-Mail an:  
rsturm@stadt.grossenhain.de.  

Unter allen zugesandten Beiträgen wird der Oberbürgermeis-
ter persönlich das Motiv für die offizielle Weihnachtskarte der 
Stadtverwaltung 2020 auswählen. Für das Gewinnermotiv 
gibt es 50,00 Euro und fünf kostenfreie Exemplare der ge-
druckten Grußkarte. Natürlich werden auf dieser der Vor- und 
Zuname des Urhebers vermerkt. Die Stadtverwaltung freut 
sich auf Ihre Einsendungen.

Rund 30 Interessierte waren der gemeinsamen Einladung 
der Stadtverwaltung Großenhain und der Fachstelle Wolf am  
20. August in das Soziokulturelle Zentrum Alberttreff gefolgt, 
um mehr über den „Nachbar Wolf“ zu erfahren. Anstoß für den 
Vortrag waren Wolfssichtungen und Risse in und um Großen-
hain im Herbst 2019 und Frühjahr 2020.
Ausführlich und sachkundig zeigte Referentin Vanessa Ludwig 
von der Fachstelle in Nossen auf, dass der Wolf mittlerweile 
nicht mehr nur eine Sagen- und Märchengestalt ist, die wir 
aus Kindertagen kennen, sondern ein fester Bestandteil unse-
rer heimischen Kulturlandschaft. Angst oder Feindseligkeit, so 
die Wolfsexpertin, seien jedoch unbegründet. Begegnungen 
zwischen Mensch und Wolf wären verhältnismäßig selten, da 
das Tier nicht nur sehr vorsichtig sei, sondern auch über ausge-
zeichnete Sinneswahrnehmungen verfüge und uns Menschen 
schon aus großer Entfernung bemerke. Hundehalter sollten 
bei Spaziergängen in Wolfsgebieten, dazu zählt in Großenhain 
die Kleinraschützer Heide, ihre Vierbeiner jedoch immer an der 
Leine führen, um kritische Begegnungen zwischen den beiden 
Verwandten zu verhindern. Falls es dennoch zu einem Aufei-
nandertreffen kommt, so helfe es bereits, ordentlich Lärm zu 
schlagen, beispielswiese durch lautes Rufen und Klatschen, 
oder Steine und Stöcke in Richtung des Wolfes zu werfen, emp-
fiehlt die Biologin. 
Auch für die Halter von Nutztieren wie Schafen und Ziegen 
hielt die Fachfrau an diesem Abend hilfreiche Tipps parat. 
Grundsätzlich müsse man sich bewusst sein, so die Expertin, 
dass der Wolf sehr anpassungsfähig ist. Tierhalter dürften ihm 
Beutezüge nicht noch dadurch erleichtern, indem sie ihre Her-
den nur unzureichend schützen. Einen sicheren, wenn auch 
nicht 100-prozentigen Schutz bieten vor allem Elektrozäune, 
Herdenschutzhunde oder das Einstallen von Nutztieren über 
Nacht. Vanessa Ludwig verwies darauf, dass der Freistaat Sach-
sen Investitionen in derartige Schutzmaßnahmen von Schaf- 
und Ziegenhaltern sowie Betreibern von Wildgattern fast voll-
ständig fördert. 
Im Anschluss an den Vortrag meldeten sich auch die Kritiker 

des Wolfes zu Wort, die eine ungehinderte Vermehrung und 
Verbreitung fürchten. Diesen hielt Vanessa Ludwig entgegen, 
dass die Entwicklungen der Bestände und ihre Verbreitung 
sehr genau im Rahmen des Wolfsmanagements von den zu-
ständigen Stellen beobachtet würden. Sollten Tiere auffällig 
werden oder sich Handlungsbedarf abzeichnen, so würde 
auch gehandelt, unterstrich die Expertin. Dabei sei man auf 
Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Für Meldungen 
von Rissen, auffälligen Situationen, verletzten oder toten Wöl-
fen gäbe es eine 24-Stunden-Bereitschaft unter der kostenfrei-
en Telefonnummer:  0800 555 0666. Auch für Information über 
Wolfssichtungen oder Fotos sei die Fachstelle Wolf dankbar, da 
diese helfen, die Tiere zu erfassen und ihr Verhalten zu erfor-
schen. 
Nach gut eineinhalb Stunden waren der Vortrag und die Dis-
kussion beendet und das Wissen der Anwesenden über ihren 
tierischen Nachbarn zweifellos gemehrt. 

 Informationen zum Wolfsvorkommen in Sachsen:
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
 und Geologie – Fachstelle Wolf
 Straße des Fortschritts 9a, 01683 Nossen
 Tel.: 035242 631 8201
 E- Mail: fachstellewolf.lfulg@smul.sachsen.de
 Web: www.wolf.sachsen.de

Foto: Stadtverwaltung Großenhain/LP 
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ZAOE erinnert an zweite Abschlagszahlung bei Gebühren

Wie fahrradfreundlich ist Großenhain inzwischen?

Am Freitag, 9. Oktober 
2020, wird die zweite 
Abschlagszahlung der 
Abfallgebühren in der Re-

gion Riesa-Großenhain fällig. Der Zweckverband Abfallwirt-
schaft Oberes Elbtal (ZAOE) bittet alle Gebührenzahler um 
pünktliche Bezahlung.

Bei Problemen mit der Zahlung sollte in der Geschäftsstel-
le vorgesprochen werden. Jeweils zirka drei Wochen nach 
Fälligkeit wird der ZAOE die Säumigen schriftlich mahnen. 
Dafür gibt es eine Mahngebühr von fünf Euro.

Die Beträge können vom Konto abgebucht werden. Ein ent-
sprechender Vordruck ist auf www.zaoe.de unter dem But-
ton Formulare zu finden. (Quelle: ZAOE)

 Service-Telefon: 0351 4040450
 E-Mail: info@zaoe.de
 Web: www.zaoe.de

Wie sehen lebenswerte Städte und 
Gemeinden aus? Was bieten sie, 
damit sich Radfahrende mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen und in 
allen Altersgruppen wohl und sicher 
fühlen? Bewerten können das nur 

die Radfahrenden selbst. Daher ruft der Allgemeine Deut-
sche Fahrrad-Club (ADFC) dazu auf, am Fahrradklima-Test 
teilzunehmen, der großen ADFC-Umfrage zum Radverkehr. 
Mitmachen kann jede Person, die Rad fährt, egal ob sie AD-
FC-Mitglied ist oder nicht. 

Bewertet werden unterschiedliche Aspekte des Radfahrens, 
von der Wegequalität der Radwege bis zur Frage, ob Rad-
fahren im alltäglichen Stadtverkehr eher Entspannung oder 
eher Stress ist. Insgesamt 32 Fragen umfasst der Fragebo-
gen. Der Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum 
Radfahrklima weltweit und findet 2020 zum neunten Mal 
statt.

„Damit der ADFC ein realistisches Bild zum Radverkehr in 
Großenhain erhält, benötigen wir möglichst viele Personen, 
die am Fahrradklima-Test teilnehmen. Vor zwei Jahren ha-
ben sich in Großenhain 76 Menschen am Fahrradklima-Test 
beteiligt " sagt Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC 
Sachsen. Die Befragung soll eine Bestandsaufnahme zum 
Radverkehr in allen deutschen Städten ermöglichen und 
sowohl dem ADFC als auch der Politik vor Ort Feedback 
geben. „Bei Verantwortlichen in der Kommunalpolitik und 
in den Stadtverwaltungen konnte die Untersuchung in der 
Vergangenheit immer wieder das Bewusstsein für den Rad-
verkehr schärfen“, so Krause. „Wir hoffen, dass dieser Effekt 
auch nach dem Fahrradklima-Test 2020 eintritt.“
Beim letzten Fahrradklima-Test im Jahr 2018 kritisierten 77% 
der Großenhainer, dass zu wenige Einbahnstraßen für Rad-
fahrende in die Gegenrichtung geöffnet sind. Großenhain 
befand sich damit landes- und bundesweit auf einem der 
letzten Plätze. 72% der Großenhainer wurden regelmäßig 
von Autos auf der Straße bedrängt und behindert und 70% 
waren mit der Fahrradmitnahme im Öffentlichen Verkehr 
unzufrieden. Nur 13% empfanden den Winterdienst in der 
Stadt als fahrradfreundlich. Auch sagten 49% der Befragten, 

dass sie sich auf dem Fahrrad in Großenhain gefährdet füh-
len. 63% fühlten sich an Baustellen unzureichend geschützt 
und 63% der Befragten konnten nicht mit einem guten Ge-
wissen ihre Kinder allein Rad fahren lassen.

Wie funktioniert der Fahrradklima-Test?
Der Online-Fragebogen kann mit dem PC, dem Tablet oder 
auf dem Smartphone auf www.fahrradklima-test.de aus-
gefüllt werden. Auch der QR-Code auf Flyern und Plakaten 
leitet direkt zur Umfrage. Die 32 Fragen lassen sich in zehn 
Minuten beantworten. Falls eine Frage auf die eigene Ge-
meinde nicht zutrifft – etwa, weil es keine Einbahnstraßen 
oder Ampeln gibt –, kann man die Frage auch unbeant-
wortet lassen. Am Ende der Umfrage bietet der Fahrradkli-
ma-Test die Möglichkeit für Anmerkungen und Hinweise 
auf lokale Probleme. Diese konkreten Hinweise und Ver-
besserungsvorschläge leitet der ADFC nach Abschluss des 
Projekts an die zuständige Stadtverwaltung weiter. Wer in 
mehreren Städten und Gemeinden mit dem Rad unterwegs 
ist und dort gute Ortskenntnisse besitzt, kann die Infra-
struktur in mehr als nur einem Ort bewerten. Die Umfrage 
läuft vom 1. September bis zum 30. November 2020. Die 
Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert. Der AD-
FC-Fahrradklima-Test wird vom Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur gefördert.

Hintergrund:
Viele Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahren 
etwas für den Radverkehr getan. Ob sich die Bemühungen 
in der öffentlichen Wahrnehmung widerspiegeln, bringt 
der Fahrradklima-Test ans Licht. Die Ergebnisse sind der 
Gradmesser dafür, wie gut die Bedingungen zum Radfah-
ren in einer Stadt sind. Umso mehr Radfahrende ihre Stadt 
bewerten, desto besser lassen beispielsweise konkrete Aus-
sagen darüber treffen, ob sich Maßnahmen zur Förderung 
des Radverkehrs positiv ausgewirkt haben oder Investitio-
nen versackt sind.

Der Fahrradklima-Test ist die größte Umfrage zum Fahrrad-
klima weltweit und wird seit 2012 in jedem zweiten Jahr 
durchgeführt. 2018 nahmen in Großenhain 76 Personen 
teil, deutschlandweit waren es rund 170.000. 74% der Be-



[ Großenhainer Amtsblatt | Jahrgang 2020 . Nr. 09 . 30.09.2020 | www.grossenhain.de[ 28 ]

Anlieferung HDPE-Rohr für Außerortsverbindung Skäßchen-Skaup  
Foto: ENSO NETZ/Grell.

fragten nutzten täglich das Rad, allerdings waren nur 15% 
von ihnen Mitglied im ADFC. Gleichzeitig fuhren mehr als 
drei Viertel der Befragten regelmäßig sowohl Auto als auch 
Fahrrad und kennen damit beide Perspektiven. Das Fahr-
radklima, also die Wahrnehmung der Radverkehrsbedin-
gungen hatte sich 2018 im Vergleich zur vorangegangenen 
Befragung bundesweit verschlechtert. Sachsenweit nah-
men 2018 über 10.000 Befragte am Fahrradklima-Test teil 
und damit mehr als doppelt so viele wie noch zwei Jahre 
zuvor. (Quelle: PM ADFC)

 Kontakt für Rückfragen zum Fahrradklima-Test in Sachsen: 
 Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen,
 Telefon: 0176 317 318 08 bzw. 0351 501 39 17
 Link zum Fragebogen: www.fahrradklima-test.de
 Ergebnisse des Fahrradklima-Tests in Sachsen 2018: 
 www.adfc-sachsen.de/fahrradklima

Anzahl der Ortsteile mit schnellem Internet verdoppelt sich 

Das geförderte Breitbandaus-
bau-Projekt zur Schaffung von 
Highspeed-Internetanschlüssen 
in Großenhainer Ortsteilen läuft 
weiterhin mit hoher Geschwin-

digkeit. Mittlerweile werden die letzten drei Ortsteile er-
schlossen oder sind in den letzten Zügen der Planung und 
Vorbereitung. Im Rahmen des Ausbaus war es bis zur Ausbrei-
tung der Corona-Pandemie gute Sitte, die Bürgerinnen und 
Bürger auf speziellen Informationsveranstaltungen über die 
konkreten Planungen vor Ort zu informieren und ihnen die 
Möglichkeit zur Diskussion und für Fragen zu geben. Leider 
verhindert die aktuelle Situation das Stattfinden solcher Ver-
anstaltungen, weshalb ENSO derzeit ein besonderes Augen-
merk auf die Information zum Ausbau in den drei Ortsteilen 
Strauch, Skäßchen und Krauschütz legt – zum Beispiel hier 
im Amtsblatt oder auf der Internetseite der Stadt Großenhain 
unter https://www.grossenhain.de/Breitbandausbau.html. 
Zudem können sich Interessierte auch auf der Webseite von 
ENSO unter www.enso.de/glasfasergrossenhain über den 
Breitbandausbau umfassend informieren. 

In Skäßchen und Strauch ist der Breitbandausbau in vollem 
Gange. Seit Juni/Juli 2020 erfolgen Tiefbauarbeiten in den 
Ortslagen, um die Mikrorohrverbände zu verlegen und Haus-
anschlüsse zu bauen. In beiden Ortsteilen sind dafür Vollsper-
rungen von Straßenzügen erforderlich. In Skäßchen wird es 
eine Vollsperrung auf der Alten Hauptstraße – zwischen dem 
Abzweig Richtung Krauschütz/Niegeroda und dem Ortsaus-
gang in Richtung Uebigau – geben. In Strauch ist derzeit die 
Straße am Anger voll gesperrt. Eine weitere Vollsperrung wird 
voraussichtlich ab Oktober auf der Mitteldorfstraße einge-
richtet. ENSO NETZ konnte zudem eine weitere Außerortser-
schließung fertigstellen. Zwischen Skäßchen und Skaup wur-
den auf einer Strecke von rund zwei Kilometern sogenannte 
HDPE-Rohre verlegt. Dieser Baustoff kann in Temperaturbe-
reichen von minus 40 bis 110°C eingesetzt werden und eig-
net sich daher ideal als Schutzhülle für die wertvollen Glas-
faserkabel. Als letzter Ort dieses Abschnittes wird Krauschütz 
mit Breitband erschlossen werden. Die Planung ist erfolgt 
und die Arbeiten sollen voraussichtlich im November 2020 
beginnen. 

Nach Beendigung der Tiefbauarbeiten und Verlegung der 
Mikrorohrverbände werden die Glasfaserkabel eingejettet. 
Die Ortsnetze in Skäßchen, Strauch und Krauschütz sollen im 

nächsten Jahr zwischen Frühling und Sommer 2021 in Betrieb 
genommen werden. In Skäßchen werden rund 80 Hausan-
schlüsse gebaut und ungefähr drei Kilometer Trassenbau für 
die Verlegung von Mikrorohren stattfinden. In Strauch sind es 
rund 110 Hausanschlüsse und ungefähr fünf Kilometer Tras-
senbau, in Krauschütz rund 40 Anschlüsse und ungefähr ein 
Kilometer Trassenlänge. 

Aus drei mach sechs: Neue Ortsschaltungen im Oktober 
Anderswo ist man schon einen Schritt weiter: Wie bereits an-
gekündigt, werden im Oktober mit Folbern, Rostig und Skaup 
gleich drei Ortsteile auf einen Schlag an die Breitband-Au-
tobahn angebunden. Damit verdoppelt sich die Anzahl der 
Ortsteile, in denen die Großenhainer schon schnelles Internet 
buchen und nutzen können. Potenzielle Highspeed-Surfer 
können bei Interesse gern telefonisch unter 0351 468-4582 
oder per E-Mail unter termin@enso.de einen Termin für eine 
Beratung vor Ort vereinbaren – oder aber ab Ende September 
einen neuen Service in Anspruch nehmen: 

Denn mit dem neuen ENERGIETREFF in Großenhain wird 
ENSO als Energiedienstleister und Infrastrukturbetreiber 
noch präsenter vor Ort vertreten sein. Hier wird zu Strom, 
Gas, Wärme, Photovoltaik, Elektromobilität und Telekommu-
nikation beraten. Mit vier Mitarbeitern wird sich die Filiale in 
der Region als erste Anlaufstelle etablieren. Ab Donnerstag, 
24. September, können die Dienste in der Filiale, Klostergas-
se 1, in Anspruch genommen werden. Mehr Informationen 
zu Dienstleistungen und Öffnungszeiten finden sich unter  
www.enso.de/energietreff. (Quelle: ENSO)



[ Großenhainer Amtsblatt | Jahrgang 2020 . Nr. 09 . 30.09.2020 | www.grossenhain.de [ 29 ]

Foto: Lars Dronigke 

ORTSTEIL-NACHRICHTEN
Umgestaltung des ehemaligen Feuerwehrhäuschens in Bauda

† i

Vom 28. September bis 9. Oktober 2020 soll in der Dorf-
mitte Baudas, am zentralen Feuerlöschteich, das ehemalige 
Spritzenhaus der Ortswehr Bauda einen neuen Farbanstrich 
erhalten. Unter der Leitung des Großenhainer Künstlers 
Sebastian Bieler und in Kooperation mit dem Mobilen Ju-

gendarbeiter Raimo Siegert und dem Jugendclub Bauda 
e. V. soll das Gebäude mittels Graffitidosen neugestaltet 
werden. Dies soll vorwiegend in den Nachmittagsstunden 
bis in den frühen Abend hinein stattfinden. So soll in der 
Dorfmitte ein neuer, ansehnlicher Punkt, der zum Verweilen 
einlädt, entstehen.

Alle interessierten Jugendlichen ab 12 Jahren sind herz-
lichst eingeladen, an den Tagen vorbeizuschauen, um 
selbst Teil des Jugendprojektes zu werden und eigene Ide-
en zur Gestaltung mit einfließen zu lassen.

Da wir im angegebenen Zeitraum nicht jeden Nachmittag 
für Absprachen der konkreten Uhrzeit vor Ort sein werden, 
ist eine vorherige Anmeldung wünschenswert. Teilneh-
mermeldungen nimmt Raimo Siegert unter Telefon: 0172 
2348076 oder per E-Mail an: mja-grh-prw@gmx.de gern 
entgegen. Wir freuen uns auf euch und die Umsetzung!

Euer Ortschaftsrat Bauda

Ortschaftsratssitzung Strauch

Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Folbern

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Strauch 
findet am 

Montag, 12. Oktober 2020, 20:00 Uhr,

in der Freiwilligen Feuerwehr Strauch statt.

Die Tagesordnung ist den Aushängen zu entnehmen.

Dr. Ulrich Strutzberg
Ortsvorsteher

Bitte beachten Sie die allgemeinen Abstands- und Hygie-
neregeln. 

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Folbern lädt alle 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft zu der am

Donnerstag, 15. Oktober 2020, 19:00 Uhr,

im Dorfgemeinschaftshaus Folbern stattfindenden Mitglie-
derversammlung recht herzlich ein.

Tagesordnung
1. Bericht des Vorstandes und des Kassenwartes
2. Beschlussfassung zu den Berichten und zur Verwen-

dung der Mittel

3. Beschlussfassung zur Entlastung des Jagdvorstandes 
und Kassenwartes

4. Bericht der Jagdpächter
5. Sonstiges  

Der Vorstand erinnert alle Grundeigentümer an ihre Pflicht, 
einen Eigentümerwechsel anzuzeigen, damit eine Aktuali-
sierung des Jagdkatasters möglich ist. 

Frank Bennewitz 
Vorsitzender des Jagdvorstandes 
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Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Großen-
hain, Herr Dr. Sven Mißbach, gratuliert auf diesem Wege 
allen Geburtstagskindern, die im Monat September ih-
ren 80., 85., 90., 95., 100. und jeden weiteren Geburtstag 
feiern sowie allen Ehejubilaren, die gemeinsam die Dia-
mantene oder Eiserne Hochzeit begehen, sehr herzlich 
und wünscht den Jubilaren alles Gute, Gesundheit und 
Wohlergehen! 

Wenn auch Sie, liebe Leserin und lieber Leser, demnächst 
ein Alters- oder Ehejubiläum begehen oder das Jubiläum 
eines Familienangehörigen gern ins Großenhainer Amts-

blatt aufnehmen lassen möchten, 
so benötigt die Stadtverwaltung 
dafür eine schriftliche Einver-
ständniserklärung des Jubilars. 

Sie erhalten diese als Vorlage zum Aus-
füllen in der Großenhain-Information, der 
Zabeltitz-Information, im Einwohnermelde-
amt und unter www.grossenhain.de. Möglich 
sind Veröffentlichungen des 80., 85., 90., 95. und ab dem 
100. Geburtstag bzw. Jubiläen der Diamantenen oder Eiser-
nen Hochzeit.

† i

JUBILÄEN IM MONAT
Oktober 2020

Rückblick, Augenblick, Ausblick

Die Singgemeinschaft Großenhain ist ein jung gebliebener 
Chor mit Tradition. In unserem Festkonzert möchten wir mit  
Liedern von DDR-Komponisten zurückblicken und Geschich-
te bewahren, bei unseren Lieblingsstücken der Neuzeit im 
Augenblick verweilen und mit unserer Zusammenarbeit mit 
dem Jugendorchester „Saitensprung“ in die Zukunft blicken.
Freuen Sie sich auf Volkslieder, Unterhaltungsmusik und Aus-
schnitte aus der „Missa Kwela“, wo sich liedhafte Melodien mit 
zündenden Trommelrhythmen zu einem Feuerwerk der Mu-
sik vereinen!

Anlass:  Festkonzert zum 75-jährigen Jubiläum 
der Singgemeinschaft Großenhain

Mitwirkende: Singgemeinschaft Großenhain e. V. - 
Leitung: Anne Nitzsche

 Orchester „Saitensprung“ der Musik-
schule Großenhain – Leitung: Carmen 
Likuski

Solistin:  Sängerin und Schauspielerin 
 Lea Göpel aus Dresden

Veranstaltungsort:  Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
Datum: Freitag, 13. November 2020 
Zeit:  19:00 Uhr

Der Kartenverkauf kann aus aktuellem Anlass nur im Vorver-
kauf an der Schlosskasse oder online erfolgen. Erwachsene 
bezahlen 10 Euro, zzgl. 2 Euro Vorverkaufsgebühr, Kinder bis 
14 Jahre müssen nur 1 Euro VVK entrichten.

Gefördert durch die Kulturstiftung des Frei-
staates Sachsen. Diese Maßnahme wird mitfi-
nanziert durch Steuermittel auf der Grundlage 
des vom Sächsischen Landtag beschlossenen 
Haushaltes.

Evelyn Uschner 
Singgemeinschaft Großenhain e. V.

Web: www.singgemeinschaft-grossenhain.de

† i
AUS DEN VEREINEN
Junge Spielleute gesucht!

Der Spielmannszug Zabeltitz freut sich auf neue 
Mitglieder. Wenn ihr Kind Lust hat, ein Instru-
ment zu erlernen, gemeinsam zu musizieren und 
coole Freizeit zu erleben, dann melden sie sich 

einfach bei Kati Müller unter Telefon: 0177 6527016 oder per 
E-Mail an: kati.mueller@sz-zabeltitz.de. Kinder ab der 2. Klasse 
können direkt mit einem Instrument starten. Für jüngere Kin-
der gibt es im Verein den Zwergenzug. 

Stefanie Tenner
Abteilung Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e. V.

Web: www.spielmannszug-zabeltitz.de
Foto: Kati Müller 
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Der Dresdner Heide-
bogen e. V. ruft zum 
Ideenwettbewerb „Bil-
dung“ auf! Gesucht 

werden nachhaltige Projektideen, die Bildungsarbeit in 
der Region Dresdner Heidebogen kreativ weiterentwi-
ckeln und dem Gemeinwohl dienen. Im Dezember 2020 
wählt eine unabhängige Jury die besten Beiträge aus. Der 
Erstplatzierte erhält 5.000 Euro, der Zweitplatzierte 3.000 
Euro, der Drittplatzierte 2.000 Euro. Die Plätze 4 bis 10 er-
halten jeweils 1.000 Euro für die Umsetzung ihrer Projekt- 
ideen.

Bedingungen und Anforderungen
Teilnehmen können Privatpersonen, Kommunen, Unter-
nehmen, Vereine, Stiftungen, Kirchgemeinden, die Projekt- 
ideen für nachhaltige gesellschaftlich relevante Bildungs-
maßnahmen in der Region Dresdner Heidebogen haben, 
die Bildungsstruktur der Kommune bereichern und des-
sen Umsetzung realistisch beschrieben ist. Es werden aus-

drücklich auch kleinere Vereine und Institutionen ermun-
tert, sich am Ideenwettbewerb zu beteiligen.

Die Wettbewerbsunterlagen sind bis zum Freitag, 16. Ok-
tober 2020 (Einsendeschluss), beim Dresdner Heidebo-
gen e. V. einzureichen. Detaillierte Informationen und die 
Antragsformulare finden Sie unter: www.heidebogen.eu. 
Das Team des Regionalmanagements steht zur Beratung 
gern zur Verfügung. (Quelle: Dresdner Heidebogen e. V.)

Dresdner Heidebogen e. V. Regionalmanagement 
Am Schlosspark 19, 01936 Königsbrück
Telefon 035795 285922
E-Mail: info@heidebogen.eu
Web: www.heidebogen.eu

Im östlichen Teil des Hofgartens gegenüber vom klei-
nen Teich steht seit der Landesgartenschau die Partner-
schaftsstele. Die dort angebrachten Schilder weisen in 
die Richtungen der Öhringer Partnerstädte und zeigen 
die dazugehörigen Entfernungsangaben. Nachdem die 
ursprünglichen Schilder leider durch Vandalismus beschä-
digt wurden, weisen nun neue stabile Richtungsanzeiger 
den Weg zu Öhringens drei Partnerstädten: Großenhain 
in Sachsen, Treffen am Ossiacher See/Österreich und  
Kedzierzyn-Kozle/Polen. (Quelle: Stadt Öhringen)  

Foto: Stadt Öhringen

NACHRICHTEN AUS DER REGION
Aufruf zum Ideenwettbewerb „Bildung“

NEUES AUS DER PARTNERSTADT ÖHRINGEN 
Öhringen grüßt seine Partnerstädte

Großenhain ist ... FILMREIF.

Kinospaß und mehr in der Filmgalerie Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

www.fi lmgalerie-grossenhain.de

Foto: Diana Schulze

AZ_2sp_GRH_FILMREIF.indd   1 08.03.2014   15:24:04
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„SCHAU REIN! – Woche der offe-
nen Unternehmen Sachsen“ ist 
eine sachsenweite Initiative, die 
allen Schülern ab der 7. Klasse 
vom 8. bis 13. März 2021 er-
neut die Möglichkeit gibt, sich 

frühzeitig über mögliche Ausbildungs- und Studienange-
bote sowie über berufliche Perspektiven in unserer Region 
zu informieren. Sie lernen Betriebe kennen, bekommen Ein-
blicke in den Arbeitsalltag, erfahren, welche Anforderungen 
und Erwartungen die Unternehmen haben und können so 
entdecken, ob der Wunschberuf den eigenen Stärken und 
Interessen entspricht.
Für die Unternehmen bietet sich die Möglichkeit, mit ihren 
zukünftigen Praktikanten, Auszubildenden und Fachkräf-
ten in den direkten Austausch zu treten.

DREI gute Gründe für die Teilnahme Ihres Unternehmens:
1. Knüpfen Sie persönliche Kontakte zu Ihren potentiellen 

Bewerbern und Azubis
2. Präsentieren Sie Ihr Engagement in Sachen Berufsorien-

tierung in der Öffentlichkeit
3. Treffen Sie Schüler, die gezielt und aus Interesse Ihr Un-

ternehmen besuchen

DREI Schritte zum Ziel:
1. Abstimmung zur Durchführung im Unternehmen 
2. Registrierung unter www.schau-rein-sachsen.de
3. Einstellen der Angebote auf der Plattform ab September 

2020
Mit der Teilnahmemöglichkeit der Eltern und zusätzlichen 
Aktionen bzw. Highlights wird SCHAU REIN! noch attraktiver 
gestaltet. Alle Netzwerkpartner im Landkreis Meißen unter-
stützen diese Berufsorientierungsinitiative. Im Landkreis 
Meißen werden gemeinsam mit den Stadt- und Gemeinde-
verwaltungen folgende SCHAU REIN!-Tage organisiert:

08. März – Lommatzsch, Riesa
09. März – Ebersbach, Großenhain, Gröditz
10. März – Klipphausen, Meißen, Nossen
11. März – Radeburg; BiT Coswig/Radebeul

 
Bei Interesse oder Fragen steht Ihnen Herr Torsten Zichner 
von der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH gern 
als Ansprechpartner zur Verfügung Telefon: 03521 4760811 
oder per E-Mail an: torsten.zichner@wrm-gmbh.de.

Wir freuen uns auf vielfältige Angebote der Unternehmen 
und eine rege Teilnahme der Schülerinnen und Schüler mit 
Ihren Eltern. (Quelle: WRM)

NACHRICHTEN AUS DER WIRTSCHAFT
SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen in Sachsen 2021

† i
STÄDTISCHE MUSEEN
Museumsprogramm im Oktober

Museum Alte Lateinschule 
Sonnabend, 3.10.2020, 14:00 – 18:00 Uhr und 
Sonntag, 4.10.2020, 11:00 – 18:00 Uhr
Tag der offenen Tür mit Führung
Am 3. Oktober vor 30 Jahren fand die deutsche Wiederver-
einigung statt. Aus zwei Staaten wurde wieder ein gemein-
sames Deutschland, die DDR war Geschichte. Aus diesem 
Anlass ist die Sonderausstellung „Von der friedlichen Revo-
lution zur deutsche Einheit“ am Sonnabend, 3. Oktober, von 
14:00 bis 18:00 Uhr, und am Sonntag, 4. Oktober, von 11:00 
bis 18:00 Uhr, geöffnet. Jeweils um 15:00 Uhr findet eine 
Führung statt. Zum ersten Mal werden an diesen Tagen die 
Originalaufnahmen der Großenhainer Proteste, die Peter 
Grünewald im Herbst 1989 mit einer Videokamera filmte, 
öffentlich gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 18.10.2020, 14:00 – 18:00 Uhr
Familiensonntag mit Stadtrallye zur Archäologie
Seit September sind die KindermuseumsführerInnen wie-
der im Museum aktiv. In dem vom Deutschen Museums-
bund geförderten Projekt entdecken sie das Museum und 
beschäftigen sich in der Ausstellung mit ihren „Lieblingsob-
jekten“. Ziel ist es, ihr Wissen mit anderen Museumsbesu-
chern zu teilen. Am Sonntag laden sie von 14:00 bis 18:00 
Uhr zu einer Stadtrallye ein, bei der es archäologische Orte 
und „Schätze“ der Stadt zu entdecken gibt. 

Öffnungszeiten des Museums Alte Lateinschule
Dienstag–Freitag  09:30–16:00 Uhr
Sonntag  14:00–18:00 Uhr

Kirchplatz 4 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 304-173 oder 304-174
E-Mail: museum@stadt.grossenhain.de
 Web: www.museum-grossenhain.de 

Bauernmuseum Zabeltitz
Mittwoch, 21.10.2020 und Donnerstag, 22.10.2020, 
jeweils 13:00 – 16:00 Uhr 
Ferienspaß für Königskinder
„Ferienspaß für Königskinder“ heißt es wieder am 21. und 
22. Oktober in Zabeltitz. Start ist um 13:00 Uhr am Neuen 
Palais. Kurfürstin Hedwig führt die Kinder höchstpersönlich 
durch ihren prächtigen Barockgarten. Danach geht es im 
Bauernmuseum weiter. Dort lernen die Kinder das tradi- 
tionelle Leben auf dem Bauernhof kennen. Treffpunkt ist 
um 13:00 Uhr am Palais. Anmeldung unter 03522 304 277. 
Kosten: 5 Euro
 
Sonntag, 25.10.2020, 14:00 – 17:00 Uhr
Familiensonntag zum Saisonabschluss
Zum Ende der Besuchersaison lädt das Bauernmuseum 
Zabeltitz nochmal zu einem Familiensonntag ein. Alle Häu-
ser stehen noch einmal offen; es werden Filme gezeigt, die 
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in einem Hortprojekt entstanden sind, sowie Fotos, die die 
früheren Bewohner und die Anfänge des Museums zeigen.

Das Bauernmuseum Zabeltitz ist noch bis zum 31. Oktober 
2020 zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Nach diesem Ter-
min ist eine Besichtigung nur noch nach vorheriger Termin-
vereinbarung möglich. Am 1. April 2021 startet die neue 
Saison des Bauernmuseums. Die Besucher sind weiterhin 
gebeten, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen sowie die 
Abstands- und Zutrittsregeln zu beachten. Bitte sprechen 
Sie uns bei Gruppenbesuchen rechtzeitig an (Telefon: 
03522 304 174), um Ihren Aufenthalt im Bauernmuseum so 
angenehm wie möglich zu gestalten.

Öffnungszeiten des Bauernmuseums Zabeltitz:
Dienstag – Freitag:  10:00 – 12:30 Uhr und
   14:00 – 16:00 Uhr
Sonntag   14:00 – 17:00 Uhr
Vom 1. November 2020 bis 31. März 2021 bleibt das Bauernmu-
seum Zabeltitz grundsätzlich geschlossen. 

OT Zabeltitz ·  Hauptstraße 54 · 01561 Großenhain
Telefon: 03522 304 173 oder 304 174
E-Mail: museum@stadt.grossenhain.de
Web: www.museum-grossenhain.de

Historisches Klassenzimmer
Seit 2013 befindet sich das historische Klassenzimmer der 

ehemaligen Dorfschule Wildenhain im Haus II des Wer-
ner-von-Siemens-Gymnasiums. Schulklassen können auf 
den alten Schulbänken den Unterricht ihrer Urgroßeltern 
nacherleben und das Schreiben mit Schiefertafel und Feder 
ausprobieren. Auch für Klassentreffen und Geburtstagsfei-
ern ist die Reise in die Schulzeit von damals ein geselliger 
Höhepunkt. Im November und Dezember sind noch Termi-
ne frei. Interessenten melden sich bitte bei Anke Schmager, 
Telefon: 0176 43424447.

Mehr Informationen finden Sie auch unter 
www.museum-grossenhain.de.

Foto:  Daniel Madlung

† i
KARL-PREUSKER-BÜCHEREI
Buchtipp & Veranstaltungen

Frank Goldammer
Juni 53 – Kriminalroman
Der fünfte Fall für Max Heller:
Sommer 1953. Der Alltag in der jun-
gen DDR ist beschwerlich, die Unzu-
friedenheit der Bevölkerung wächst 
und die Zahl derer, die das Land ver-

lassen, steigt unaufhörlich. Mit harter 
Hand setzt die SED-Regierung ihre Forde-
rungen durch. Auch Max und Karin Heller 
erwägen die Flucht in den Westen. Als es 
am 17. Juni zu großräumigen Protest- 
bewegungen kommt, wird Heller zu einem 
Dresdner Isolierungsbetrieb gerufen: Der 
Leiter wurde brutal mit Glaswolle erstickt. 
Ein Opfer der Aufständischen? Heller hat 

einen ganz anderen Verdacht und sucht in 
den Wirren des Volksaufstands einen unberechenbaren Mör-
der. Währenddessen drängt Karin zu Hause auf eine Entschei-
dung: gehen oder bleiben? 

Frank Goldammer wurde 1975 in Dresden geboren, ist Hand-
werksmeister und entdeckte neben seinem Beruf mit Anfang 
zwanzig das Schreiben. Mit seinen historischen Krimis um den 
Kommissar Max Heller, der im Nachkriegsdeutschland ermit-
telt, hat er sich eine große Fangemeinde aufgebaut
 

Aktuelles
Der Klostergarten der Karl-Preusker-Bücherei ist für Leser 
und Besucher geöffnet. Inmitten der historischen Kloster-
mauern ist er ein grüner, blühender und duftender Ort zum 
Lesen, Ruhen und Verweilen.

Aktuelle Ausstellung
„Am Wegesrand entdeckt“ - Ausstellung mit Bildern des 
Großenhainer Hobbyfotografen Konrad Bittner

Veranstaltung
Donnerstag, 22.10.2020, 15:00 – 17:00 Uhr
Literaturwerkstatt des Kulturraumes Meißen – Sächsische 
Schweiz – Osterzgebirge unter Leitung des Schriftstellers 
Jürgen Ritschel
Literaturtheorie: Beispiele poesievoller Ausdruckskraft

Hinweis: 
Alle Veranstaltungen finden unter den jeweils gültigen 
Hygieneauflagen statt. Aufgrund der begrenzten Platz-
kapazität bitten wir um eine Voranmeldung unter Telefon 
03522  502585 oder per E-Mail an: kontakt@buecherei- 
grossenhain.de.

Kinder- und Jugendbibliothek
In der Kinder- und Jugendbibliothek der Karl-Preusker- 
Bücherei warten viele schöne Kinder- und Jugendbücher 
auf lesehungrige und wissensdurstige Lesemäuse.

Quelle: dtv
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Basteln und kreativ sein im Lesebär der Kinderbücherei!
Im Lesebär, dem Kreativtreff in der Karl-Preusker-Bücherei, 
können Kinder jeweils von 14 bis 17 Uhr basteln oder spielen. 
Den Bastelplan gibt es unter: www.buecherei-grossenhain.de

Bibo-on – die digitale Bibliothek
Der vielfältige Medienbestand der Karl-Preusker-Bücherei 
wurde um digitale eMedien erweitert. Angemeldete Leser 
ab 16 Jahren können eBooks, eAudios und ePapers auslei-
hen. Die persönlichen Zugangsdaten und weiterführende 
Informationen über den zusätzlichen Service erhalten Inte-
ressierte in der Karl-Preusker-Bücherei. 

Öffnungszeiten:
Montag 13:00–18:00 Uhr
Dienstag 10:00–18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:00–18:00 Uhr
Freitag 10:00–18:00 Uhr

Neumarkt 1a · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 502585
E-Mail: kontakt@buecherei-grossenhain.de
Web: www.buecherei-grossenhain.de

† i

TERMINE & VERANSTALTUNGEN
Aus den Veranstaltungskalendern September/Oktober 2020 (Auszüge)

Mittwoch, 30.09.2020, 14:00 Uhr
Geburtstagsfeier des Monats September
Wir laden alle Geburtstagskinder des Monats September 
recht herzlich ein und bitten um vorherige Anmeldung!

Donnerstag, 01.10.2020, 14:00 Uhr
Kegelnachmittag für Senioren auf der Kegelbahn „Rostiger 
Weg“

Donnerstag, 01.10.2020,
Gruppe 1: 13:00 Uhr
Gruppe 2: 15:00 Uhr
„Bewegung nach Musik“ unter Anleitung von Renate Struck

Freitag, 02.10.2020, 10:00 Uhr
„Tanzen im Sitzen“ fördert Ausdauer, Konzentration und Ko-
ordination unter Anleitung von Renate Struck

Montag, 05.10.2020, 14:00 Uhr
Treff der OG 3

Dienstag, 06.10.2020, 14:00 Uhr
Veranstaltung der Seniorengruppe „Frohsinn“

Mittwoch, 07.10.2020, 14:00 Uhr
Veranstaltung der SHG 5 des VdK – Sozialverbandes e. V.

Montag, 12.10.2020, 14:00 Uhr
Handarbeitsnachmittag der Gruppe „Kreativ“

Dienstag, 13.10.2020, 14:00 Uhr
Treff des Blinden- und Sehbehindertenverbandes

Freitag, 16.10.2020, 10:00 Uhr
„Tanzen im Sitzen“ fördert Ausdauer, Konzentration und  
Koordination unter Anleitung von Renate Struck

Dienstag, 20.10.2020, 14:00 Uhr
Veranstaltung Seniorengruppe „Frohsinn“

Mittwoch, 21.10.2020, 14:00 Uhr
Veranstaltung der SHG 4 des VdK – Sozialverbandes e. V.

Montag, 26.10.2020, 14:00 Uhr
Handarbeitsnachmittag der Gruppe „Kreativ“

Mittwoch, 28.10.2020, 14:00 Uhr
Geburtstagsfeier des Monats Oktober
Wir laden alle Geburtstagskinder des Monats Oktober recht 
herzlich ein und bitten um vorherige Anmeldung!

Weiterhin bieten wir an:
Blutdruckmessen
Mittagessenversorgung von Montag bis  Freitag
Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen

Wichtiger Hinweis:
Die Begegnungsstätte der Stadtverwaltung bietet auf-
grund der Corona-Auswirkungen Hilfestellungen für allein-
stehende Seniorinnen und Senioren an. Dazu gehören u. a. 
eine mobile Mittagessenversorgung zum Selbstkostenpreis, 
Besorgungen, Einkäufe und Dienstbotengänge (Apotheken 
usw.). Bürgerinnen und Bürger, die diese Leistungen gern 
kostenfrei in Anspruch nehmen möchten, wenden sich bitte 
montags bis freitags, in der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr, 
an die Begegnungsstätte unter Telefon: 03522 38182 oder 
hinterlassen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Die 
Mitarbeiterinnen werden sich schnellstmöglich melden.

Alleegäßchen 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 38182

Begegnungsstätte 
der Stadtverwaltung 
Großenhain 

Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Großenhain ist ... GESELLIG.

Begegnungsstätte 
der Stadtverwaltung

AZ_1sp_GRH_GESELLIG.indd   1 22.01.2014   11:42:10
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Soziokulturelles 
Zentrum Alberttreff

Montag, 05.10.2020, 15:30 – 17:00 Uhr
Probe der Theater-Nachwuchsgruppe mit Winnie Rudolph

Montag, 05.10.2020, 17:00 – 19:00 Uhr
Schachtreff für alle Altersgruppen mit Sergej Schmidt

Montag, 05.10.2020, 18:00 – 21:00 Uhr
Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer

Montag, 05.10.2020, 18:30 – 20:00 Uhr 
Yoga aus dem Herzen – Yoga für alle mit Veronika Broszinski 
(Praxis HerzBalance)

Sonntag, 11.10.2020, 09:00 – 12:00 Uhr
Öffentliche Tauschbörse des Philatelistenvereines Großen-
hain

Montag, 12.10.2020, 17:00 – 19:00 Uhr
Schachtreff für alle Altersgruppen mit Sergej Schmidt

Montag, 12.10.2020, 18:00 – 21:00 Uhr
Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer

Montag, 12.10.2020, 18:30 – 20:00 Uhr 
Yoga aus dem Herzen – Yoga für alle mit Veronika Broszinski 
(Praxis HerzBalance)

Dienstag, 13.10.2020, 19:00 – 20:30 Uhr
Klöppelzirkel mit Erika Ullmann

Mittwoch, 14.10.2020, 19:30 Uhr
„Abenteuer-Radreise vom Jangtse zum Baikal“ – Multi-Me-
dia-Vortrag mit Harald Lasch; Eintritt: 6 Euro/ermäßigt 4 Euro

Sonnabend, 17.10.2020, 09:30 – 12:30 Uhr
Workshop „Nähen mit der Nähmaschine“ für Anfänger je-
den Alters. Kosten: 10,00 Euro. Anmeldung bis 12.10.2020!

Sonnabend, 17.10.2020, 13:00 – 16:00 Uhr
Workshop „Nähen mit der Nähmaschine“ für Fortgeschritte-
ne jeden Alters. Kosten: 10 Euro. Anmeldung bis 12.10.2020!

Theater-Ferienwoche mit Winnie 
Montag – Freitag, 19. – 23.10.2020, 10:00 – 14:00 Uhr 
Theaterluft schnuppern, in Kostüme schlüpfen, Requisiten 
basteln, sich schminken und selbst auf der Bühne stehen. 
Für Kinder ab 8 Jahre, die erste Theater-Erfahrungen sam-
meln wollen. Kosten: 20 Euro (bzw. 5 Euro pro Tag). Anmel-
dung bis 14.10.2020!

Montag, 19.10.2020, 15:30 – 17:00 Uhr
Probe der Theater-Nachwuchsgruppe mit Winnie Rudolph

Montag, 19.10.2020, 18:00 – 21:00 Uhr
Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer

Montag, 19.10.2020, 18:30 – 20:00 Uhr 
Yoga aus dem Herzen – Yoga für alle mit Veronika Broszinski 
(Praxis HerzBalance)

Dienstag, 20.10.2020, 09:30 – 15:30 Uhr
Alberttreff on tour: „Entdeckerland Oskarhausen“ für Kinder 
bis 12 Jahre, Kosten: 12,50 Euro (evtl. zzgl. Kreativangebote), 
Anmeldung bis 15.10.2020!

Mittwoch, 21.10.2020, 10:00 – 15:00 Uhr
Kreativ- und Spieletag für die ganze Familie

Donnerstag, 22.10.2020, 10:00 – 14:00 Uhr
Kreativtag mit Elisa – Es wird Halloween-Zeit! Wir basteln 
lustige Sachen für den grusligsten Tag des Jahres.

Freitag, 23.10.2020, 15:00 Uhr
Offene Schach-Stadtmeisterschaft in den Altersklassen 
Schüler (Kl. 1 bis 6), Jugendliche (Kl. 7 bis 12) und Erwachse-
ne. Startgebühr: Kinder/Schüler 2 Euro; Erwachsene 3 Euro 
Anmeldeschluss: 14:30 Uhr!

Sonnabend, 24.10.2020, 10:00 – 14:00 Uhr
Bhakti Yoga mit Papaiah Setty Govinda
Anmeldung bis 20.10.2020 unter Telefon 0160 2261077

Montag – Freitag, 26. – 30.10.2020, 10:00 – 15:00 Uhr
„It´s LEGO®-Time“ Auf die Bricks – fertig – los! Eigene Figuren 
können gern mitgebracht werden. Offenes, kostenfreies An-
gebot für alle Altersgruppen, keine Anmeldung erforderlich.

Montag, 26.10.2020, 18:00 – 21:00 Uhr
Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer

Montag, 26.10.2020, 18:30 – 20:00 Uhr 
Yoga aus dem Herzen – Yoga für alle mit Veronika Broszinski 
(Praxis HerzBalance)

Dienstag, 27.10.2020, 10:00 – 14:00 Uhr
Kreativtag mit Manu – Individueller Schmuck aus Speckstein 
entsteht unter fachkundiger Anleitung.

Dienstag, 27.10.2020, 19:00 – 20:30 Uhr
Klöppelzirkel mit Erika Ullmann

Mittwoch, 28.10.2020, 10:00 – 14:00 Uhr
Kreativtag für Naturfreunde – Herbstdekoration aus Natur-
material steht im Mittelpunkt. Gern kann auch selbst ge-
sammeltes Material mitgebracht werden und wir machen 
gemeinsam was daraus.

Donnerstag, 29.10.2020, 10:00 – 14:00 Uhr
Kreativtag mit Manu – Für Geduldige besonders entspan-
nend: (Nass-)Filzen von Herbstfrüchten. Und jede Frucht 
wird anders, versprochen!Großenhain

Freundliche Stadt im Grünen

Großenhain ist ... AKTIV.

Begegnungsstätte 
der Stadtverwaltung
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Wichtiger Hinweis: 
Derzeit ist die Teilnahme an allen Veranstaltungen nur nach 
Voranmeldung möglich (betrifft auch die regelmäßigen Kur-
se und die Blutspende)!

Änderungen vorbehalten!

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Homepage un-
ter www.skz-alberttreff.de und in den örtlichen Medien.

Am Marstall 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 502569
E-Mail: info@alberttreff.de
Web: www.skz-alberttreff.de 

Freitag, 02.10.2020, 19:00 Uhr
Philharmonisches Konzert „Mozart-Variationen“ der Elb-
land Philharmonie Sachsen; Solistin Eloise Bella Kohn (Kla-
vier, Ungarn) / Dirigent Gábor Hontvári (Ungarn)

Sonnabend, 03.10.2020, 19:30 Uhr
1. Großenhainer Kabarettnacht – Teilnehmende Künstler: 
Musikkabarett „Schwarze Grütze“ / Weltkritik deluxe / Erik 
Lehmann / Mandy Partzsch

Sonnabend, 10.10.2020, 16:00 Uhr
Konzert des Gemeinschaftsorchesters Großenhain e.V.

Sonntag, 11.10.2020, 18:00 Uhr
PROGRAMMÄNDERUNG – Statt „Kiss me Kate“ wird 
„The Kraut – Ein Marlene-Dietrich-Abend“ der Landesbüh-
nen Sachsen aufgeführt! (geplante Veranstaltung vom 
17.01.2021)

Sonntag, 18.10.2020, 17:00 Uhr
Eine musikalische Reise mit dem Akkordeonduo LEUSCH-
NER Danny & Toni Leuschner im Palais Zabeltitz

Sonnabend, 24.10.2020, 18:00 Uhr 
3-D-Show „Grönland & Island” mit Stephan Schulz

Änderungen vorbehalten!

Hinweis:
Ticketbuchungen bitte vorerst nur per E-Mail unter:  
bestellung@kulturzentrum-grossenhain.de oder telefo-
nisch unter: 03522 505555. Bitte beachten Sie aktuelle In-
formationen und Programmankündigungen auf der Home-
page unter www.kulturzentrum-grossenhain.de und in den 
örtlichen Medien. Seit dem 2. Juni hat die Kasse am Schloss 
wieder geöffnet. Bitte schenken Sie den geänderten Öff-
nungszeiten Beachtung:

Montag und Freitag:  10:00–12:00 Uhr 
 13:00–16:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag:  10:00–12:00 Uhr 
 13:00–18:00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen

Das Palais-Café in Zabeltitz heißt seit dem 30. Mai wieder 
donnerstags bis sonntags und an Feiertagen, jeweils von 
12:00 bis 18:00 Uhr, seine Gäste willkommen.

Filmgalerie Großenhain
Die Filmgalerie Großenhain hat seit dem 18. Mai wieder ge-
öffnet. Das vollständige Programm der Filmgalerie finden 
Sie unter www.filmgalerie-grossenhain.de. Bitte nutzen Sie 
für Ihren Kinobesuch die Möglichkeit, die Tickets im Vorver-
kauf telefonisch unter: 03522 525910 oder online zu reser-
vieren/zu kaufen.

Schlossplatz 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 5055-58 oder -55
E-Mail: kulturzentrum@grossenhain.de
Web: www.kulturzentrum-grossenhain.de

Kulturzentrum 
Großenhain GmbH

Großenhain ist ... OLYMPIAREIF.

Sportpark im Bürgerzentrum Husarenviertel Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Stadtverwaltung
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KIRCHE
„sunday for future“

Das neue Nachhaltigkeitsformat des 
Kirchspiels Großenhainer Land und der 
Kirchgemeinde Ebersbach geht in die 
zweite Runde: Am Freitag, 2. Oktober, 
19:00 Uhr, laden die Kirchgemeinde 
Ebersbach und das Kirchspiel Großen-
hainer Land zur nächsten Veranstal-
tung des neuen Nachhaltigkeitsformats 
„sunday for future“ in die Marienkirche 
Großenhain ein.

Bei dieser Ausgabe wird der Focus auf Aufforstung liegen. 
Unter anderem werden der Kirchenchor Wantewitz und 
der Jugendchor Großenhain-Reinersdorf-Ebersbach (beide 
werden auch die musikalische Gestaltung der Veranstal-
tung übernehmen) den Fortgang ihres Aufforstungspro-
jekts vorstellen. Die Kollekte der Veranstaltung wird in die-
ses Projekt fließen.

„sunday for future“ zeichnet sich durch „Fenster“ aus, die 
sich zu einem Thema öffnen. Außerdem soll es ein offenes 
Format sein: Sprich, es ist möglich, sich entweder vorab mit 
einem Beitrag anzumelden (die Koordination der Beiträge 
übernimmt Stefan Jänke, Telefon: 03522 310436, E-Mail: 
stefan.jaenke@t-online.de) oder auch spontan das „offene 
Fenster“ zu benutzen, um sich in der Veranstaltung zu Wort 
zu melden und eine Diskussion in Gang zu setzen.

Bitte beachten Sie die üblichen Hygieneschutzvorschriften 
insbesondere Nutzung einer Maske beim Unterschreiten 
des Mindestabstandes.

Stefan Jänke
Komponist & Chorleiter
Intendant des „Netzwerks Kinderchöre in der Großenhainer Pflege"

Großenhain ist ... BAROCK.
Marienkirche, Neues Palais und 
Barockgarten Zabeltitz Großenhain

Freundliche Stadt im Grünen

Foto: Steffen Peschel

Gesprächskreis Demenz-Selbsthilfegruppe für Angehörige

† i
BERATUNGS- UND SERVICEANGBOTE
Sprechtage und Öffnungszeiten

Anliegen ist die Kontaktaufnahme, der Erfahrungsaus-
tausch und gegenseitige Hilfe betroffener Angehöriger 
in einem geschützten Rahmen. Die Treffen finden jeden  
2. Dienstag im Monat, um 16:00 Uhr, in der Tagespflege 
der Advita, Frauenmarkt 27, in Großenhain, statt.

Ansprechpartnerin: 
Diana Fischer
Telefon: 03522 37590
E-Mail: dianafischer46@gmail.com

Sprechtag der Friedensrichterin

Der nächste Termin findet am Dienstag, 13. Oktober 
2020, ab 18:00 Uhr, im Rathaus, Zimmer 0.14 (Erdgeschoss,  
Eingang Sparkasse), Hauptmarkt 1, statt. 

Außerhalb der Sprechzeiten erreichen Sie die Friedensrich-
terin, Renate Harenburg, unter
Telefon: 03522 6195555 oder per E-Mail an: 
renate-harenburg@t-online.de. Änderungen vorbehalten!
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Sprechtag der anwaltlichen Beratung im Rathaus Großenhain

Jeden Donnerstag, außer an Feiertagen, findet von 16:00 
bis 18:00 Uhr im Rathaus Großenhain, Hauptmarkt 1,  
Zimmer 0.14 (EG), ein Sprechtag der anwaltlichen Beratung 
statt. Ein Berechtigungsschein des Amtsgerichtes ist nicht 
erforderlich. Die Bürger sollten jedoch in der Beratungsstel-

le kurz Auskunft über ihre Einkommens- und Vermögens-
situation geben können. Hierzu sollten sie vorhandene 
Nachweise, wie z. B. Bewilligungsbescheid über Hartz-IV, 
Arbeitslosengeldbescheid oder Ähnliches mitbringen.
 

Beratung der Verbraucherzentrale im Rathaus Großenhain

Jeden dritten Dienstag im Monat, au-
ßer an Feiertagen, und zusätzlich am 
Dienstag, dem 6. Oktober 2020, bietet 
die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. 

von 10:00 bis 16:00 Uhr im Rathaus Großenhain, Hauptmarkt 1, 

6. Oktober – Zimmer 0.14 (EG, Eingang Sparkasse) 
20. Oktober 2020 – Sitzungssaal (2. OG) 

wieder ihre Beratungen an. Angeboten werden Beratungen 
zu verbraucherrechtlichen Themen, wie zum Beispiel bei 

Problemen mit Telefonverträgen oder Energieversorgern, 
mit Reklamationen und unberechtigten Mahnungen sowie 
Rechnungen, aber auch zum Reiserecht und vielem mehr. 
Eine vorherige telefonische Anmeldung und die Beachtung 
der geltenden Kontakt- und Sicherheitsstandards sind zwin-
gend erforderlich. Die Beratungen sind kostenpflichtig. Die 
Entgeltübersicht finden Sie im Internet unter: www.verbrau-
cherzentrale-sachsen.de. Die Voranmeldung ist möglich un-
ter Telefon: 03521 4766770 oder über die zentrale Termin-
nummer: 0341 6962929. 

Sprechtag der gesetzlichen Rentenversicherung im Rathaus Großenhain

Die Deutsche Rentenversiche-
rung hat mit Unterstützung 
der Großen Kreisstadt Großen-

hain eine Videoberatungsstelle im Rathaus Großenhain 
eröffnet. Bei dieser neuen Form der Beratung können sich 
Versicherte – nach vorheriger Terminvereinbarung – in ei-
nem Pilotprojekt per Videoschaltung von Mitarbeitern der 
Deutschen Rentenversicherung in Fragen zur gesetzlichen 
Rente, Rehabilitation und Prävention kostenfrei beraten 
lassen. 
NEU – Bisher waren Terminbuchungen an zwei Tagen 
(Dienstag und Mittwoch) für Videoberatungen in der 
Stadtverwaltung Großenhain möglich. Da die bisherige 
Resonanz jedoch nicht dem prognostizierten Beratungs-
aufkommen entspricht, hat sich die Deutsche Rentenver-

sicherung dazu entschieden, ab 1. September 2020 die 
Beratungen auf einen Tag zu bündeln. Ab diesem Datum 
können dann nur noch Termine für die Beratungszeiten am 
Dienstag gebucht werden.

Die Videoberatungen finden dienstags von 15:00 bis 
18:00 Uhr statt. Interessierte Bürger können über das kos-
tenlose Service-Telefon Termine hierfür vereinbaren. Zur 
Beratung mitzubringen sind: Ein gültiges Personaldoku-
ment wie Personalausweis oder Reisepass. 

Terminvereinbarungen sind derzeit nur telefonisch über 
das kostenlose Service-Telefon (Montag bis Donnerstag 
von 07:30 bis 19:30 Uhr und Freitag von 07:30 bis 15.30 Uhr) 
unter Telefon: 0800 1000 48090 möglich.

Jeden vierten Dienstag im Monat, außer 
an Feiertagen, bietet die Verbraucherzent-
rale Sachsen e. V. eine Energieberatung von 
13:30 bis 17:15 Uhr im Rathaus Großen-
hain, Hauptmarkt 1, Zimmer 10 (1. OG), an. 
Im Rahmen der Energieberatung können 
insbesondere Fragen zur Heizkostenab-
rechnung aber auch zur energetischen Sa-
nierung und Fördermöglichkeiten gestellt 

werden. Eine telefonische Voranmeldung für die Beratungen 
unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 809802400 ist 
erforderlich.
Die Energieberatung hat außerdem das Angebot der On-
line-Vorträge in den Zeiten der Corona-Krise stark ausgebaut. 

Die Teilnahme ist bequem von zu Hause aus möglich und für 
Sie kostenlos. Information zu den online-Angeboten finden 
Sie unter: https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/

Hinweise:
Um die Wiederaufnahme der Energieberatung vor Ort mög-
lichst sicher zu gestalten, gelten bestimmte Regelungen. 
Persönliche Beratungen finden nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung statt. Ein Schutz-, Hygiene- und Dokumenta-
tionskonzept gewährleistet den Schutz von Verbrauchern 
und Beratern sowie die Möglichkeit der Nachverfolgung von 
Infektionsketten. Es gelten die allgemeinen Kontakt- und 
Sicherheitsstandards, die von Behörden erlassen wurden – 
auch bei Terminen in den eigenen vier Wänden.
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IMPRESSUM:
Das „Großenhainer Amtsblatt“ ist das Mitteilungs- und Amtsblatt der Großen Kreisstadt 
Großenhain. Der amtliche Teil dient der Verbreitung öffentlicher Bekanntmachungen und 
ortsüblicher Bekanntgaben. Die inhaltliche Gestaltung des „Großenhainer Amtsblattes“ 
erfolgt gemäß den geltenden Richtlinien des Redaktionsstatuts für das „Großenhainer 
Amtsblatt“. 
Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil: Oberbürgermeister Dr. Sven 
Mißbach, Stadtverwaltung Großenhain, Hauptmarkt 1, 01558 Großenhain
Redaktion und verantwortlich für sonstige Bekanntmachungen/ Veröffentlichungen im 
nichtamtlichen Teil (V.i.S.d.P.):
Geschäftsbereich Oberbürgermeister/ Pressestelle, Telefon: 03522 304-102 
Fax: 03522 304-103, E-Mail: presse@stadt.grossenhain.de; Layout: activ Verlag . Dagmar Ressel
Redaktion und verantwortlich für Veröffentlichungen im Stadtjournal und für Anzeigen 
(V.i.S.d.P.): Bernd Schneider, Druckhaus Borna, Abtsdorfer Straße 36, 04552 Borna 
Gesamtherstellung: Druckhaus Borna Inh. Bernd Schneider
Erscheinungsweise: i.d.R. 1-mal monatlich 

Verteilung: Firma Bachmann Direktwerbung, Riesa 
Auflage: 10.830 Exemplare
Vertrieb: 10.730 Exemplare in alle erreichbaren Haushalte der Großen Kreisstadt Gro-
ßenhain einschließlich ihrer Ortsteile kostenlos, in der Großenhain-Information im Rathaus 
sowie der Zabeltitz-Information, als pdf-Version abrufbar unter www.grossenhain.de

Redaktionsschluss für dieses Amtsblatt war am 16.09.2020.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 14.10.2020.
Das nächste Amtsblatt erscheint am 28.10.2020.

Änderungen bei redaktionellen Angaben unter Vorbehalt. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zustellung.

Datenschutzhinweis: 
Die Datenschutzerklärung sowie Hinweise zum Datenschutz können jederzeit auf der 
Homepage der Stadt Großenhain unter www.grossenhain.de/datenschutz abgerufen 
werden. Hier finden Sie auch detaillierte Informationen zu einzelnen Verfahren etwa im 
Zusammenhang mit Stellenausschreibungen etc. 

Sprechzeiten und Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung Großenhain
Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag 09:00–12:00 Uhr
Dienstag  13:30–18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:30–16:00 Uhr

Telefon: 03522 304 0
E-Mail: stadtverwaltung@grossenhain.de

Sprechzeiten Einwohnermeldeamt
Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag 09:00–12:00 Uhr
Dienstag  13:30–18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:30–16:00 Uhr
jeden 1. Sonnabend im Monat  09:00–12:00 Uhr

Sprechzeiten Stadtarchiv Großenhain
Montag und Mittwoch geschlossen
Dienstag, Donnerstag, Freitag 09:00–12:00 Uhr
Dienstag 13:30–18:00 Uhr
Donnerstag 13:30–16:00 Uhr

Sprechzeiten Großenhain-Information
Montag bis Freitag 09:00–12:00 Uhr
Montag und Donnerstag 13:30–16:00 Uhr
Dienstag  13:30–18:00 Uhr
jeden 1. Sonnabend im Monat  09:00–12:00 Uhr

Hauptmarkt 1 · 01558 Großenhain
Telefon: 03522 304 0

Sprechzeiten Zabeltitz-Information
April 2020 bis Oktober 2020
Montag, Mittwoch, Sonnabend geschlossen
Dienstag, Donnerstag, Freitag 10:00–12:00 Uhr
 und 13:00–17:00 Uhr
Sonn- und Feiertag 12:00–17:00 Uhr

Zabeltitz-Information
Zabeltitz   •  Am Park 1 • 01561 Großenhain
Telefon: 03522 304 277 •  Fax: 03522 304 29276
E-Mail: zabeltitz@stadt.grossenhain.de

Erreichbarkeit des Abwasserzweck-
verbandes „GKA Großenhain“

AZV “GKA Großenhain”
Skassaer Straße 50 • 01558 Großenhain
Rufbereitschaft Abwasserzweckverband: Mobil: 0172 3513091
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WIRTSCHAFT IN GROSSENHAIN
Aktuell

Ob Ärger mit Nachbarn oder Streit mit der Versicherung: Wie 
sich Konflikte schnell und günstig ohne Gerichtsverfahren lö-
sen lassen, beschreibt die Zeitschrift Finanztest in ihrer Okto-
ber-Ausgabe. Für wen und für welche Konfliktart eine Schlich-
tung, Mediation oder Schlichtungsstellen in Frage kommen, 
wird ausführlich erläutert. Um Streit außergerichtlich beizu-
legen, gibt es unterschiedliche Verfahren, die ähnlich heißen, 
aber ganz unterschiedlich funktionieren. Welche Methode 
passt, hängt vor allem davon ab, mit wem gestritten wird. 
Konflikte mit einem Unternehmen, beispielsweise mit ei-
nem Onlineshop, lassen sich vorwiegend über eine Verbrau-
cherschlichtungsstelle lösen. Bei Streit im privaten Umfeld 
bietet sich eine Mediation oder Schlichtung mit Hilfe eines 
Schiedsamts an. Mediation kann etwa bei Trennungen von 
Eltern mit Kindern helfen. Bei einem Streit wegen einer Hand-
werkerrechnung eignet sich eher eine günstigere Schlich-
tung. Zahlreiche Bundesländer haben offizielle Schiedsäm-
ter mit besonderen Befugnissen. Viele Schlichtungsstellen 
sind auf Branchen spezialisiert. Konflikte mit Versicherungen 
regelt beispielsweise der Versicherungsombudsmann, für 

Passagiere gestrichener Flüge ist die Schlichtungsstelle für 
den öffentlichen Personenverkehr (Söp) zuständig. Der Ar-
tikel Streit außergerichtlich beilegen findet sich in der Ok-
tober-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und online unter 
www.test.de/schlichter.

Stiftung Warentest

Rechtsberatung in der Pandemie
.Je länger die Corona-Krise dauert, desto mehr Fragen 
gibt es. Viele davon haben juristische Relevanz: Kann 
der Arbeitgeber wegen der Krise kündigen? Was ist, 
wenn das Gehalt nicht gezahlt wird? Und wer kommt 
für den bereits bezahlten Urlaub auf? Probleme wie 
diese hat heute fast jeder. 
Wer Hilfe braucht, muss allerdings nicht direkt Kontakt 
zum Anwalt suchen – mitunter hilft auch die Rechts-
schutzversicherung. Denn einige Anbieter haben zur 
Prävention von juristischen Streitigkeiten eine tele-
fonische Hotline für Rechtsberatungen eingerichtet. 
Bestes Beispiel sind die Itzehoer Versicherungen, de-
ren Hotline nicht erst seit der Corona-Krise rund um 
die Uhr besetzt ist. Mittlerweile wurden speziell für 
Beratungen rund um das Virus eigene Leitungen ge-
schaltet, um kompetent und kostenlos zu beraten. 
Wichtig: auf die vielfach übliche Wartezeit nach Ab-
schluss der Versicherung wurde hier bewusst verzich-
tet. 
Deswegen können Neukunden den kostenlosen Ser-
vice sofort und mehrfach nutzen. Und wenn es da-
nach konkreter wird, ist auch der Anwalt digital greif-
bar, um in einer ebenfalls kostenlosen Erstberatung 
die Chancen und Risiken eines Corona-bedingten 
Rechtsstreits abzuwiegen. Weitere Infos online unter 
www.itzehoer-rechtsschutz-union.de

txn

Meißen Nossener Straße 38 (03521) 452077
Krematorium Durchwahl (03521) 453139
Nossen Bahnhofstraße 15 (035242) 71006
Weinböhla Hauptstraße 15 (035243) 32963
Großenhain Neumarkt 15 (03522) 509101
Riesa Stendaler Straße 20 (03525) 737330
Radebeul Meißner Straße 134 (0351) 8951917

Krematorium

... die Bestattungsgemeinschaft

Städtisches Bestattungswesen 
Meißen GmbH

Streit außergerichtlich beilegen 
Wie sich Konflikte schnell und günstig lösen lassen 
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WIRTSCHAFT IN GROSSENHAIN
Aktuell

389 Frauen und 1.405 Männer haben ihre berufliche Kar-
riere im ostsächsischen Handwerk begonnen. Sie haben 
(Stand 31. August) für das neue Ausbildungsjahr einen 
Lehrvertrag bei einem ostsächsischen Handwerksbetrieb 
unterschrieben. Die insgesamt 1.794 neuen Lehrverträge 
entsprechen einem Zuwachs von rund 2,6 Prozent im Ver-

gleich zum Vorjahr. Ende August 2019 hatten 1.747 
Auszubildende ihren Lehrvertrag im Handwerk fest 

unterzeichnet in der Tasche.
 „Das Handwerk hat sich stark um den Nachwuchs 
bemüht und jungen Menschen eine Chance gege-
ben, die in anderen Wirtschaftsbereichen aufgrund 

der Auswirkungen der Corona-Krise derzeit 
nicht eingestellt werden. Das Handwerk hat 
in der Krise bewiesen, wie systemrelevant 
es ist“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskammer Dres-

den. „Dennoch betrachten wir die aktuellen 
Zahlen als Momentaufnahme. Erst zum Ende 

des Jahres können wir über die Auswirkungen 

der Corona-Krise auf den Ausbildungsmarkt Bilanz ziehen. 
Fakt ist: Das Handwerk packt auch in dieser Phase der Krise 
an“, so Brzezinski weiter.
Die Rangliste der fünf beliebtesten Ausbildungsberufe im 
ostsächsischen Handwerk führt der Kraftfahrzeugmecha-
troniker mit 227 neu abgeschlossenen Lehrverträgen an. 
Dahinter folgen die Berufe Elektroniker (146 neue Lehr-
verträge), Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik (109), Tischler (112) sowie Maler und Lackierer 
(85).
Wichtig ist: Auch weiterhin können Ausbildungsverträge 
geschlossen und die Ausbildung begonnen werden. In der 
Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Dresden 
unter www.hwk-dresden.de/einfachmachen sind noch 
über 270 offene Ausbildungsstellen registriert. Von A wie 
Anlagenmechaniker bis zu Z wie Zweiradmechatroniker 
bieten Handwerksbetriebe in ganz Ostsachsen Lehrstellen 
an.
 Handwerkskammer Dresden

Fachkräfte knapp – ostsächsisches Handwerk bildet stark aus
1.794 Frauen und Männer haben im neuen Ausbildungsjahr eine Lehre begonnen

Robert Kneschke - Fotolia

       Meissner  Obstgarten Geisler GbR 
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Massive Markenhäuser - Deutsche Markenqualität

Unsere Kernkompetenzen

Bestellen Sie unseren kostenlosen FIBAV-Hauskatalog!

Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom eigenen Haus. 
Wir beraten Sie gerne! Noch kein Grundstück? Wir können Ihnen helfen!

I Massivhausbau
I Gebrauchtimmobilien
I Sanierung

I Modernisierung
I Grundstücksservice
I Architektenplanungen

I Vermietung
I Dienstleistungen
I Finanzierungsservice

FIBAV Immobilien GmbH
Parkstr. 2 | 01589 Riesa 

 0 35 25 - 51 28 62 
akaiser@fibav.de

www.fibav.de
IDEENGEBER

Massive Markenhäuser

Qualität ohne Kompromisse
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Finanzen

Energetisch sanieren lohnt sich: für das Klima und langfristig 
auch für das eigene Konto. Hausbesitzer profitieren dabei von 
staatlichen Förderungen – auch für kleinere Maßnahmen.
„Wer seine selbst genutzte Immobilie energetisch saniert, 
hat grundsätzlich zwei Fördermöglichkeiten“, erklärt Baufi-
nanzierungsexperte Ralf Oberländer von der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall (www.schwaebisch-hall.de). „Die steuerliche 
Abschreibung oder den klassischen Investitionszuschuss.“ 
Die Steuerabschreibung läuft über drei Jahre (Höhe maximal 
40.000 Euro). Voraussetzung: Ein Fachunternehmen muss die 
Arbeiten durchführen. Sie lässt sich erst nach Abschluss der 
Sanierung geltend machen. Anders bei den Förderungen des 
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Hier muss der Haus-
besitzer sämtliche Anträge vor Baubeginn stellen und für den 
KfW-Zuschuss vorher noch einen Energieberater hinzuziehen.
Rechnung 1: die Komplettsanierung. „Bei besonders teuren 
und umfassenden Maßnahmen lohnt es sich in der Regel 
eher, eine Förderung der KfW in Anspruch zu nehmen“, weiß 
Oberländer. Beispiel: Eine Sanierung kostet 115.000 Euro. Bei 
einer KfW-Förderung (Programm 430 oder 151) kann sich der 
Immobilienbesitzer über einen Investitions- oder Tilgungs-
zuschuss von 34.500 Euro freuen. Eine Steuerermäßigung 
bringt im Vergleich nur 23.000 Euro Ersparnis.
Rechnung 2: schrittweise sanieren. Wer nicht so viel auf ein-
mal investieren will, kann Schritt für Schritt sanieren. Bei-
spiel: Neue Fenster für eine bessere Dämmung kosten etwa 

35.000 Euro. Eine KfW-Förderung (Programm 430 oder 152) 
oder alternativ die Steuerabschreibung bringen jeweils eine 
Ersparnis von rund 20 Prozent. Tipp: „Die Steuerermäßigung 
kann auch nachträglich beantragt werden und macht unter 
Umständen weniger bürokratischen Aufwand.“
Rechnung 3: der Heizungsaustausch. Wer seine alte Ölhei-
zung ersetzt, erhält je nach neuer Heizungsart eine Aus-
tauschprämie von bis zu 45 Prozent, maximal 22.500 Euro. 
Beispiel: Bei Einbau einer neuen Pelletheizung für rund 22.000 
Euro erhält der Hausbesitzer einen Zuschuss von 9.900 Euro. 
Die Steuerersparnis liegt hier dagegen nur bei 4.400 Euro. 
Extra-Tipp vom Experten: „Welche Förderung sich am meisten 
lohnt, hängt von Art und Umfang der Maßnahmen ab. Ener-
gieberater und Baufinanzierungsexperten helfen bei der Su-
che nach der individuell passenden Lösung.“
 akz-o

Förderung clever nutzen – 3 Rechenbeispiele für die energetische Sanierung

spkm.de 

• 
5 Sparkasse 

Meißen 

Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall/akz-o
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Anmerkung: Das auf dieser Seite behandelte redaktionelle Thema stellt keine rechtlich verbindliche 
Beratung durch den Verlag dar. Diese erhalten Sie ausschließlich bei Rechtsanwälten, Notaren, Versi-
cherungsberatern, Steuerberatern, Lohnsteuerhilfen und dgl.

Wer in Deutschland ge-
setzlich krankenver-
sichert ist, darf seine 
Krankenkasse frei wäh-
len. Spätestens wenn 
zum Jahreswechsel 
eine Ankündigung 

zur Beitragserhöhung 
im Briefkasten liegt, den-

ken viele Versicherte über einen Wech-
sel nach. Welche Aspekte sie dabei beachten sollten 

und welcher Punkt häufig vergessen wird, erläutert Heike 
Morris, juristische Leiterin der Unabhängigen Patientenbe-
ratung Deutschland (UPD).

Zusatzbeiträge und freiwillige Leistungen
Die Höhe des Zusatzbeitrags ist für viele Versicherte eines 
der wichtigsten Kriterien, wenn es um die Wahl der Kran-
kenkasse geht. Diesen Betrag können die Kassen selbst 
bestimmen – 2020 liegt er zwischen null und 2,7 Prozent. 
„Wenn die Krankenkasse erstmals einen Zusatzbeitrag er-
hebt oder den Zusatzbeitragssatz erhöht, haben Versicher-
te übrigens ein Sonderkündigungsrecht“, erklärt Heike Mor-
ris. Sie haben Fragen zum Wechsel der Krankenkasse? Die 
Unabhängige Patientenberatung (UPD) berät Sie kosten-
frei und neutral unter der Telefonnummer 0800 011 77 22 
oder unter www.patientenberatung.de. Doch die Höhe des 
Beitrags sollte bei der Wahl der Krankenkasse nicht allein 
ausschlaggebend sein. Versicherte sollten ebenso die an-
gebotenen freiwilligen Leistungen und Wahltarife verglei-
chen, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen 
hinausgehen. „Einige Kassen bieten zum Beispiel spezielle 
Bonusprogramme an oder übernehmen die Kosten für al-
ternative Heilmethoden.“ Auch die Service-Angebote fallen 
unterschiedlich aus. „Wer Wert auf persönliche Beratung 
legt, sollte eine Kasse mit einem dichten Netz an Geschäfts-
stellen wählen“, sagt Heike Morris.

Anträge und Widersprüche
Einen weiteren Faktor, der bei der Wahl der Krankenkasse 
berücksichtigt werden sollte, haben manche Versicherten 
dagegen nicht im Blick: die Offenheit, mit der Krankenkas-
sen über ihren Umgang mit Anträgen, Widersprüchen und 
Beschwerden ihrer Mitglieder aufklären. „Für Außenstehen-
de ist in der Regel nicht sichtbar, wie hoch beispielsweise 
die Quote der bewilligten und abgelehnten Anträge bei 
den einzelnen Kassen ausfällt“, sagt Heike Morris. 
Grundsätzlich sind die Krankenkassen nicht dazu verpflich-
tet, diese Zahlen öffentlich zugänglich zu machen. Aller-
dings: Einzelne Kassen stellen die Statistiken freiwillig zur 
Verfügung. „Dies kann für eine Kasse sprechen. Denn so 
können Versicherte sich ein besseres Bild von der Qualität 
der Versorgung machen.“

akz-o

Krankenkassenwechsel: Darauf sollten Sie achten!

Mit uns STEUERN Sie richtig!

E-Mail: info@richtig-steuern.de  •  Internet: www.richtig-steuern.de

01900 Großröhrsdorf • George-Hans-Straße 9 • Telefon: 035952/46828 • Fax: 035952/42808
01558 Großenhain • Poststraße 4 • Telefon: 03522/3523975 • Fax: 03522/528718

1994 – 2019
25 Jahre Berufserfahrung sind unbezahlbar,

bei uns inklusive!

Im Rahmen einer Mitgliedschaft und schon ab 33,- Euro

Wir helfen Ihnen bei:
der Lohnsteuererklärung 

der Rentenbesteuerung

Steuerklassenwechsel

Einspruchsverfahren

1994 – 2020
26 Jahre Berufserfahrung sind unbezahlbar, 

bei uns inklusive!

Steuern?
  Wir machen das.VLH.

Katharina Merkel
Beratungsstellenleiterin
Siegelgasse 13
01558 Großenhain

 03522/ 3523617

www.vlh.de Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG.

Foto: ollo/gettyimages.com/UPD/akz-o

Foto: filmfoto/gettyimages.com/UPD/akz-o
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Recht

Es gibt viele Situationen im Lebensalltag, bei denen es mit 
Nachbarn, dem Vermieter oder einem Unfallgegner zum 
Streit kommen kann. Wenn es keine Einigung gibt, werden 
schnell Anwälte eingeschaltet, man sieht sich vor Gericht 
– und spätestens dann hängt der weitere Verlauf oft vom 
eigenen Kontostand ab. 
Denn Rechtsstreitigkeiten sind teuer. Deswegen leisten sich 
immer mehr Bundesbürger eine Rechtsschutzversicherung, 
die nicht nur die Anwalts- und Prozesskosten übernimmt, 
sondern von der telefonischen Anwaltshotline bis zur Er-
stellung von Vorsorgeverfügungen etliche Zusatzleistun-
gen bieten kann. 
Was viele nicht wissen: Es gibt Familienversicherungen, 
mit denen sich viel Geld sparen lässt, ohne auf Leistungen 
verzichten zu müssen. Hierzu Thiess Johannssen von den 
Itzehoer Versicherungen: „Wir bieten grundsätzlich bis zu 
vier Generationen unter einem Dach umfangreichen Versi-

cherungsschutz. Dazu gehört der Ehe- oder Lebenspartner 
beziehungsweise die Partnerin, unverheiratete Kinder und 
Kinder dieser Kinder, aber auch die alleinstehenden und 
nicht erwerbstätigen eigenen Eltern“ Passend dazu gilt der 
integrierte Verkehrsrechtsschutz für alle Fahrzeuge der Fa-
milie. Bequemer und sicherer geht es kaum.
 txn

Generationsübergreifend abgesichert – Spartipp Familienrechtsschutz

§ Frank Rabald
Rechtsanwalt

01558 Großenhain 
Meißner Straße 6 
E-Mail: kanzlei@rabald.info

 Fax: 0 35 22 - 52 82 56
Tel.: 0 35 22 - 52 69 28

Rechtsanwalt
Andreas Gruhne

 www.gruhne.com

»  Familienrecht

»  Erbrecht

»  Arbeitsrecht

Fachanwalt für Familienrecht

Radeburger Str. 100 | 01558 Großenhain 
Tel. 03522 / 5230910

Beratung auch telefonisch oder via Skype!

Mit einer Rechtsschutzversicherung können grundsätzlich alle Fami-
lienmitglieder abgesichert werden, die unter einem Dach leben. Das 
ist deutlich günstiger, als sich einzeln zu versichern. 
txn-Foto: Pixabay/Itzehoer Versicherungen

Ihre Ansprechpartnerin 
DRUCKHAUS BORNA • Janett Greif (Projektleiterin)
Telefon: 03433 2076 -72 • Fax: 03433 2073 -30/-31
E-Mail: janett.greif@druckhaus-borna.de

Werbung, die ankommt!
Anzeigen im Großenhainer Amtsblatt
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Das Szenario kennt jeder: nasse Straßen, übersät mit Laub, 
nebelverhangene Landschaften, Dauerregen, Windböen, 
Graupelschauer. Bei solchen Bedingungen müssen gera-
de Bremsen und Reifen Höchstleistungen bringen. Denn: 
Schmierige Straßen können den Bremsweg verlängern, das 
Bremsverhalten verändern und unkontrollierbar machen. 
Das erfordert Topform von den Bauteilen, die jedoch im-
mer stark beansprucht werden und daher verschleißan-
fällig sind. Aus diesem Grund sollten Bremsen und Reifen 
regelmäßig kontrolliert werden – erst recht, wenn es Rich-
tung Wintersaison geht. Weiterer Faktor für die Sicherheit 

in der kalten Jahreszeit: die Klimaanlage. Sie sorgt für freie 
Sicht statt beschlagener Scheiben. Ein Lichttest, den Werk-
stätten kostenlos anbieten, sollte ebenfalls zum Standard 
gehören – um zu überprüfen, ob die Scheinwerfer richtig 
eingestellt sind.
Technische Mängel an Bremsen, Reifen, Klimaanlage und 
Co. können im schlimmsten Fall zu schweren Unfällen 
führen. Spezialisten wie das Technologieunternehmen 
Continental empfehlen deshalb, einen professionellen Si-
cherheitscheck vor der kalten Jahreszeit durchzuführen. 
Außerdem raten die Experten dringend dazu, Markenpro-
dukte in Originalqualität zu verwenden. Nur so können sich 
Verbraucher auf ausgereifte Sicherheitstechnologien auf 
dem neusten Stand verlassen. Bevor es aber in die Werk-
statt oder zum Händler geht, soll-
ten Autofahrer zunächst selber 
auf Auffälligkeiten bei 
ihrem Fahrzeug ach-
ten – wie verän-
dertes Fahr- und 
Bremsverhal-
ten oder der 
richtige Rei-
fendruck.

spp-o

So bleibt Ihr Auto fit für Herbst und Winter

Foto: Continental/spp-o
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Wer mit dem eigenen Fahrzeug unverschuldet einen Unfall 
hat, verlässt sich darauf, dass die gegnerische Versicherung 
schnell die Kosten übernimmt. Denn schließlich soll das ei-
gene Auto möglichst bald wieder fahrbereit sein. Was in der 
Theorie selbstverständlich klingt, sieht in der Praxis oft anders 
aus. Manchmal ist die Schuldfrage nicht eindeutig geklärt 
oder es fehlt der Bericht der Polizei bzw. des Sachverständi-
gen. Vielleicht hat auch der Unfallgegner noch keine Erklä-
rung abgegeben oder ist nicht zu erreichen. Für Verzögerun-
gen gibt es viele Gründe und manchmal dauert es Monate, 
bevor das Geld der Versicherung endlich auf dem Konto ist. 
Bei Unfällen im Ausland ist das sogar die Regel. Wer dann 
keine Ersparnisse hat, muss sich das Geld für die Reparatur 
notfalls als Darlehen bei der Bank besorgen. Das ist aufwän-
dig, teuer – und lässt sich vermeiden. Ausschlaggebend ist 
der Versicherungsbaustein „Direktregulierung“. Hierzu Thiess 
Johannssen von den Itzehoer Versicherung: „Das Prinzip ist 
einfach und wirksam: Bei der Direktregulierung im Vollkas-
ko-Tarif übernimmt der Versicherer die Kosten zeitnah, un-
abhängig von Schuldfrage und fehlenden Unterlagen. Der 

Kunde bekommt schnell sein repariertes Fahrzeug zurück 
und hat für die Wartezeit einen Leihwagen. Wir kümmern 
uns dann im Nachgang um die Abstimmung mit der gegne-
rischen Versicherung.“ Wichtig: durch die Direktregulierung 
wird die Schadenfreiheitsklasse bis zur endgültigen Klärung 
der Schuldfrage nicht angetastet. Wer auf sein Fahrzeug an-
gewiesen ist, sollte bei einem Versicherungsvergleich darauf 
achten, dass der Wunschtarif auch eine Direktregulierung als 
Option anbietet. Derartige Tarife sind etwas teurer als der 
Marktdurchschnitt, bieten aber auch deutlich mehr Komfort 
und Sicherheit im Schadensfall. txn

Mobilität – Verkehr & Technik

Warum ist die Direktregulierung wichtig?
Ratgeber Kfz-Versicherung

Frank Gruner
Allianz Generalvertretung
Meißner Straße 20
01558 Großenhain
Telefon 0 35 22.52 27 90
Telefax 0 35 22.52 27 91
frank.gruner@allianz.de
www.allianz-gruner.de

Besuchen Sie
unsere Homepage!

Frank Gruner
Allianz Generalvertretung
Meißner Straße 20
01558 Großenhain
Telefon 0 35 22.52 27 90
Telefax 0 35 22.52 27 91
frank.gruner@allianz.de
www.allianz-gruner.de

Besuchen Sie
unsere Homepage!

Frank Gruner
Allianz Generalvertretung
Meißner Straße 20
01558 Großenhain
Telefon 0 35 22.52 27 90
Telefax 0 35 22.52 27 91
frank.gruner@allianz.de
www.allianz-gruner.de

Besuchen Sie
unsere Homepage!

Frank Gruner
Allianz Generalvertretung
Meißner Straße 20
01558 Großenhain
Telefon 0 35 22.52 27 90
Telefax 0 35 22.52 27 91
frank.gruner@allianz.de
www.allianz-gruner.de

Besuchen Sie
unsere Homepage!

Auch wenn die Schuldfrage eindeutig ist, kann es nach einem Unfall 
lange dauern, bevor die Zahlung auf dem eigenen Konto ankommt. 
Wer auf sein Auto angewiesen ist, sollte mit seiner Kfz-Versicherung 
die sogenannte Direktregulierung vereinbaren, damit diese die Repa-
raturkosten zeitnah übernimmt. Die Abstimmung mit der gegneri-
schen Versicherung erfolgt dann erst nachträglich.
txn-Foto: C.Yeulet/123rf/Itzehoer Versicherungen

Finanzierung: Zinsen beachten
Über 65 Prozent der Käufer von Neu- und Gebrauchtwa-
gen nutzen eine Finanzierung ihres Neuwagens. Markt-
führer unter den Anbietern sind die herstellergebunde-
nen Autobanken. Umfragen zufolge liegt das vor allem 
daran, dass Kunden im Autohaus einen besonders guten 
Zinssatz erhalten. Was wenige jedoch wissen: Solche ver-
meintlich günstigen Zinssätze müssen vom Autohaus 
subventioniert werden – sie sind kein Geschenk der Auto-
banken. Holt sich ein Autokäufer das Geld von einer frei-
en Bank, kann er als Barzahler im Autohaus auftreten und 
maximale Rabatte rausschlagen. Um insgesamt einen 
günstigen Autokauf zu tätigen, sollte er genau schauen, 
bei welcher Bank er sein Geld holt. Als besonders günstig 
gelten Kfz-Kredite von Online-Banken. Einige von ihnen 
bieten spezielle Autofinanzierungen an. Die SWK Bank, 
die als Kreditspezialist gilt und zu den digitalsten Banken 
Deutschlands zählt, bietet zwei verschiedene Autokredite 
an: einen klassischen und einen Schlussraten-Kredit. Mit 
letztgenanntem können Kreditnehmer ihre monatliche 
Belastung weitestgehend selbst bestimmen. Dabei gilt: 
Je höher sie die Schlussrate wählen, desto niedriger ist 
die monatliche Belastung. Trotz dieser Flexibilität gibt es 
einen günstigen Festzinssatz über alle Laufzeiten. spp-o
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Tür und Tor per Fingertipp oder Sprachbefehl öffnen 

„Sesam, öffne dich!“ – So 
mancher hat sich sicher 
schon gewünscht, dass das 
Heimkommen so märchen-
haft komfortabel wäre. Ob 
bepackt mit den Einkäufen 
oder bei der Schlüsselsu-
che im Regen: Das Auf- und 
Zuschließen von Toren und 
Türen, Hochstemmen des 
Garagentores und Klinken-
drücken mit vollen Händen 
kann lästig sein. Mit der 
richtigen Technik muss der 
smarte und sichere Zugang 
zum Grundstück, zum Haus 
und zur Garage jedoch kein 
Märchen bleiben. Wer den 
Bau einer Garage plant oder 
die bereits bestehende mo-
dernisieren möchten, muss 
zunächst die Wahl über das 
Garagentor treffen. Neben 
dem klassischen Schwingtor 
gibt es zum Beispiel auch 
platzsparende Alternativen. 
So schwingt etwa das De-
ckenlauftor nicht nach vorne 
aus. Da sein stabiler Torpan-
zer, der aus einzelnen hori-
zontalen Elementen besteht, 
im rechten Winkel flach un-
ter die Decke gelenkt wird, 
benötigt es auch in der Ga-
rage nur sehr wenig Raum. 
Eine maximale Durchfahrts-
höhe bleibt bestehen. „Nach 
einem ähnlichen Prinzip 
funktionieren Seitenlaufto-
re, deren vertikal angeord-
nete Profile senkrecht um 
die Ecke und flächig an eine 
Wandseite laufen“, erklärt 
Marcus Baumeister vom 
Bundesverband Rollladen 
+ Sonnenschutz e.V. (BVRS). 
„Rolltore werden ebenfalls 
nach oben gefahren, der 
Rollpanzer allerdings wie 
bei einem Fensterrollladen 
hinter dem Sturz zu einem 
Paket zusammengerollt, 
sodass die gesamte Decke 
frei bleibt.“ Die individuel-
le, passgenaue Fertigung 
und den Einbau des Tors 

übernehmen die Experten 
des Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker-Handwerks. 
Für mehr Komfort statten 
sie das gewählte Modell auf 
Wunsch zusätzlich mit ei-
nem Motor aus. Durch eine 
entsprechende Steuerung 
lässt es sich dann auch vom 
Fahrzeug aus per Fernbedie-
nung, Tipp auf das Smart-
phone oder Sprachbefehl 
bedienen. „Auch bei bereits 
vorhandenen Toren ist das 
Nachrüsten von Motoren 

möglich – unabhängig da-
von, ob sie schwingen, sich 
aufrollen, hoch oder zur 
Seite laufen“, sagt Baumeis-
ter. Bei Haustüren sorgen 
smarte Türschlösser für die 
nötige Sicherheit. Über eine 
App kann der Hausbesit-
zer den Nachbarn auch aus 
dem Urlaub die Eingangstür 
zum Blumengießen öffnen 
oder unterwegs nachsehen, 
ob sie verschlossen ist. Ein-
gebunden in ein Smart-Ho-
me-System lässt sich ebenso 

der Status des Garagentors 
aus der Ferne überprüfen. 
Ein zusätzliches Plus an Si-
cherheit bietet eine elektro-
nische Hinderniserkennung: 
Sie stoppt die Torbewegung 
sofort, wenn das Tor auf ein 
Hindernis trifft. Ergänzt um 
eine entsprechende Aus-
stattung zum wirksamen 
Einbruchschutz gehören be-
sorgte Gedanken ganz der 
Vergangenheit an. 

txn

E tDeCke  Sie itsubishi

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi- motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–102. 
Effizienzklasse  C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,7–6,7. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 183–154. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Mess-
verfahren NEFZ umgerechnet. 

Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf, keine  Probe fahrtvereinbarung.

Es warten viele Highlights auf Sie:

  Space Star und Spirit Sondermodelle 
mit vielen Extras

  Attraktive Konditionen & Finanzierungsangebote 
u.v.m.

Spirit-Wochen vom 01.09.2020 bis 30.11.2020

Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
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Tipps 

Mit Tannenzapfen lassen sich tolle Bastelprojekte zau-
bern. Verwandelt einen Tannenzapfen zum Beispiel in 
eine bunte Eule! 
Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

Diese Materialien braucht ihr:
· Tannenzapfen
· Eichelhütchen
· Federn in Orange
· Bastelfilzreste in Rot, Gelb und Weiß
· Satinband in Rot, 1 cm breit, ca. 20 cm lang
· Acrylfarbe in Hellblau, Schwarz und Weiß
· Pompon in Weiß, ø 1 cm
· Heißkleber

So bastelt ihr das Tannenzapfentier:
1. Bemalt euren Tannenzapfen mit der hellblauen Acryl-

farbe und lasst den Zapfen gut trocknen. Bestreicht 
dann die Eichelhütchen mit weißer Farbe und einem 
schwarzen Punkt in der Mitte, daraus werden die Au-
gen.

     
2. Schneidet nun aus gelbem Filz einen Schnabel und aus 

rotem Filz einen Kreis mit zehn Zentimetern Durchmes-
ser aus und halbiert diesen. Schneidet dann aus wei-
ßem Filz einen circa 0,5 Zentimeter breiten und zehn 
Zentimeter langen Streifen zurecht.

3. Den weiße Streifen be-
festigt ihr nun auf der 
runden Seite des roten 
Halbkreises. Legt dann 
das Satiband in zwei 
Lagen aufeinander, so-
dass es noch 10 Zenti-
meter lang ist.

     
4. Nun könnt ihr die 

rot-weiße Filzmütze 
umbiegen und die En-
den des doppelt ge-
legten Satinbands in 
der Spitze fixieren. Klebt 
dann die Mütze hinten zusammen und klebt den wei-
ßen Bommel am Mützenzipfel an.

     
5. Jetzt könnt ihr alle Teile an den Tannenzapfen kleben. 

Hierzu solltet ihr euch Unterstützung von einem Er-
wachsenen holen, da ihr zum Ankleben die Klebepisto-
le benötigt! Klebt zuerst die Augen, dann den Schnabel, 
die Federn und zum Schluss die Mütze an den Zapfen. 
Fertig!

Tipp: Ihr könnt euer Zapfentier natürlich auch in ganz an-
deren Farben basteln! Geolino

Bastelideen für den Herbst– Tannenzapfentiere

Öffnungszeiten: 
Mittwoch  bis Freitag 8.00 -18.00 Uhr 
Samstag 8.00-1 2.00 Uhr 

Wildenhainer Straße 11 0, 01558 Großenhain 
Telefon 03522/528425 

www.grossenhainer-bauernladen.de 

Eieraktion 
vom 07.-10.10.2020
Anzeige ausschneiden, bei Ihrem 
nächsten Einkauf im Aktionszeitraum 
vorlegen und 

10 Großenhainer
Frühstückseier
gratis dazu bekommen
(Mindesteinkaufswert 5,00 Euro)



 







Öffnungszeiten:
Mittwoch - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
Montag - Dienstag geschlossen

Wir freuen  
uns auf Ihren 

Einkauf.
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ine nach Vereinbarung!

Neueröffnung
Thaimassage               Warawan Dörsel

• Thaimassage 
• Ölmassage
• Fußmassage

Zottewitzer Straße 10 • 01561 Priestewitz • OT Blattersleben, 
Telefon 035267/539862 • Funk 01516/5164685

Parkplatz direkt am Geschäft

• Aromaölmassage
• Hot Stone Massage
• Gutscheine

Neueröffnung eines Thaimassagestudios 
Am 01. September 2020 eröffnete Warawan Dörsel ihr 
Thaimassagestudio in Blattersleben. Die Ausbildung 
zur Thaimassage wurde in Thailand mit dem Zertifikat 
„Union of Thai Traditional Medicine Society“ bestan-
den. Seit neun Jahren lebt Warawan in Blattersleben. 
Umfangreiche Erfahrungen sammelte sie als Ange-
stellte in einer Großenhainer Physiotherapie. 
Die neue Praxis befindet sich im eigenen Wohnhaus 
in der Zottewitzer Straße 10. So kann auch die Betreu-
ung der zwei Kinder mit der Arbeit in Einklang ge-
bracht werden. Die neu errichteten Geschäftsräume 
sind modern und funktional eingerichtet und erfüllen 
hohe Hygienestandards. Hochwertige Ausstattung, 
originale Öle aus Thailand, Entspannungsmusik und 
ein Fußpeeling vor jeder Behandlung als Bonus run-
den das Angebot ab.

CK

Bei der Bewertung des weiblichen Körpers liegt kaum et-
was so im Fokus wie Bauch, Beine und Po. Straff und kna-
ckig sollen sie sein – so das gängige Schönheitsideal. Zei-
gen sich dort die für eine Cellulite typischen Dellen, ist das 
hauptsächlich ein kosmetisches Problem. Dennoch ist die 
sogenannte Orangenhaut für viele Frauen sehr belastend. 
Cellulite entsteht, indem das Unterhautfettgewebe in 
obere Hautschichten vordringt. Das Hautbild wird un-
gleichmäßig, Dellen und Beulen entstehen. Hauptsächlich 
sind Frauen betroffen: Etwa 80 bis 90 Prozent bekommen 
im Laufe ihres Lebens Orangenhaut an der ein oder an-
deren Stelle. Sie kann nicht vermieden, ihre Entwicklung 
aber abgeschwächt oder verzögert werden. Wichtig ist die 
Stärkung des Bindegewebes. 
Das Eiweiß Kollagen ist verantwortlich für die Festigkeit 
von Haut und Bindegewebe. Kollagenhydrolysate sind 
Bruchstücke von Kollagen. Eine Studie zeigt, dass die Ein-
nahme von Kollagenhydrolysat Cellulite bei Frauen lin-
dern kann. Eine weitere Studie deutet darauf hin, dass zur 
Stärkung des Bindegewebes eine Kombination aus Mikro-
nährstoffen, unter anderem Kollagen, Hyaluronsäure und 
Vitamin C, sinnvoll sein kann. Hyaluronsäure bindet Was-
ser, wodurch es die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut 

fördert. Vitamin C regt die Vernet-
zung der Kollagenfasern an. 

Mehr Infos unter www.vita-
mindoctor.com/Cellulite.

Cellulite ist keine Fra-
ge der Disziplin, denn, 
wie gesagt, kann sie 
nicht vermieden wer-
den. Von den zuvor ge-
nannten Tipps kann das 

Hautbild jedoch profitie-
ren.

spp-o

Tipps bei Cellulite

Tipps

Foto: Vasily Merkushev/stock.adobe.com/
www.vitamindoctor.com/spp-o
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Haus, Balkon & Garten

Seit diesem Jahr lohnen sich energetische Sanierungen 
für Hausbesitzer mehr denn je. Noch 2019 hatten Bundes-
tag und Bundesrat einen entsprechenden Steuerbonus 
beschlossen. Mit dem Gesetz wird ein weiterer Schritt zur 
Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 angegangen. 
„Eigenheimbesitzer können sich jetzt über Steuervorteile 
freuen und Dachdecker über Aufträge, die unser Gewerk 
zudem zu einem wichtigen Erfüller des Klimaschutzpro-
gramms machen“, begrüßt Dirk Bollwerk, Präsident des Zen-
tralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH), 
die Neuerung.

Konkrete Fördermaßnahmen
Steuerlich gefördert werden zahlreiche energetische Sa-
nierungsmaßnahmen und auch die Kosten für einen Ener-
gieberater können mit bis zu 50 Prozent angesetzt werden. 
Der Steuerbonus gilt für Einzelmaßnahmen und für umfas-
sende Sanierungen. Sie reichen von der Wärmedämmung 
von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken über die 
Erneuerung der Fenster, Außentüren, Heizungs- und Lüf-
tungsanlagen bis hin zum Einbau von digitalen Systemen zur 
energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung. Durch-
geführt werden müssen diese von einem Fachunternehmen, 
die Dachdeckerbetriebe sind ausdrücklich eingeschlossen. 
Einen passenden Dachdecker-Betrieb, der auch Experte in 
der Fassadensanierung ist, aber auch Energieberater sein 
kann, finden interessierte Hausbesitzer bundesweit über die 
Postleitzahlsuche auf der Internetseite des Dachdecker-Ver-
bands: www.dachdecker.org/hausbesitzer/betriebe/
Beantragt wird der Steuerbonus mit der jährlichen Einkom-
mensteuererklärung. Über einen Zeitraum von 3 Jahren 
können bis zu 20 Prozent der Kosten von der Steuerschuld 
abgezogen werden, höchstens jedoch 40.000 Euro. Damit 
können Aufwendungen bis 200.000 Euro berücksichtigt 

werden. Die Sanierungskosten können erstmals in der Steu-
ererklärung für das Kalenderjahr geltend gemacht werden, 
in dem die Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden. Im 1. 
und 2. Kalenderjahr wird die Einkommensteuer um jeweils 
7 Prozent der Sanierungskosten, höchstens jedoch um je-
weils 14.000 Euro ermäßigt, im dritten Kalenderjahr nach 
Beendigung der Maßnahme um bis zu 6 Prozent, maximal 
um 12.000 Euro.

Mehr KfW-Mittel
Auch das Aufstocken der KfW-Fördermittel im Bereich „Ener-
gieeffizient bauen und sanieren“ begrüßt der Dachdecker-
verband. Der Kreditbetrag ist laut KfW für Wohngebäude 
ab 24. Januar 2020 um 20.000 Euro auf 120.000 Euro gestie-
gen. Für Nicht-Wohngebäude erhöht sich der Tilgungszu-
schuss bei der Sanierung zum Erreichen eines KfW-Effizienz-
haus-Standards um 10 Prozent. „Das wird helfen, den hohen 
Energieverbrauch vor allem älterer Gebäude zu senken“, so 
Bollwerk. Die Mindestanforderungen für die energetischen 
Maßnahmen werden dabei gesetzlich genau geregelt. 
Ob KfW-Mittel oder Steuerbonus sinnvoller sind, kommt im-
mer auf den Einzelfall an. Ein Energieeffizienzberater wird 
hier sicherlich eine Hilfe bei der Beurteilung sein.
 akz-o

Steuerliche Förderung für Sanierungen – Dachdeckerhandwerk steht bereit

DER MAKLER.
Jörg Heller

Makler Heller GmbH  
Geschäftsführer Jörg Heller
Herrmannstraße 12, 01558 Großenhain

Telefon: +49 (0)3522 310001
Fax: +49 (0)3522 508494
Funk: +49 (0)172 3507208
E-Mail: info@makler-heller.de
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AKTUELLE
Bebauungsgebiete

Priestewitz�/�OT Strießen

Großenhain�/�OT Zschauitz

Herrmannstraße 12, 01558 Großenhain

Alle aktuellen 
Immobilienangebote:

www.makler-heller.de
www.ivd24immobilien.de

17-10_MaklerHeller_AZ_AmtsblGRH_178x79.indd   1 02.10.2017   15:30:17

Makler Heller GmbH

Machen Sie ein Häkchen beim Service,
den Sie gern nutzen möchten!
 kostenlose Immobilienbewertung

 Suche nach einem altersgerechten / behindertengerechten Haus

Ich möchte meine Immobilie  verkaufen  vermieten

 Ich wünsche einen persönlichen Beratungstermin

Ich suche eine Immobilie:
 Haus  Eigentumswohnung  Grundstück   Mietwohnung

Der Makler

Herrmannstraße 12 • 01558 Großenhain • Telefon: +49 (0)3522 310001
Fax: +49 (0)3522 508494 • E-Mail: info@makler-heller.de
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Jörg Heller

Suche Hausmeister 
in Nebentätigkeit

für Betreuung eines 
Mietobjektes in Großenhain

Kontakt: 0171 2358576
©mizar_21984 - stock.adobe.com
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WaschSalon Großenhain
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Eichenallee 11, 01558 Großenhain

      www.waschsalon.eu

    Entspannung pur
                                     

Haus, Balkon & Garten

Eine Familiendusche muss sehr robust sein und einem tur-
bulenten Familienalltag über viele Jahre hinweg standhalten. 
Kermi Duschkabinen halten das locker aus, dank höchster 
Qualität „Made in Germany“. 18 Jahre im Leben eines Kindes 
sind für eine Kermi Duschkabine kein Problem. Die Duschka-
binen zeichnen sich durch hochwertigste Materialien sowie 
durch eine stabile Konstruktion und eine jahrzehntelang be-
währte Technik aus. Geprüft laut gesetzlicher Vorgabe nach 
EN 14428 (CE-Zeichen) und darüber hinaus von einem un-
abhängigen Institut/TÜV nach PPP 53005 (TÜV/GS-Zeichen), 
unter anderem hinsichtlich Stabilität, Spritzwasserschutz und 
Pflegeleichtigkeit. Beim Glas wird ausschließlich Einschei-
ben-Sicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150 verwendet, das 
über die erforderliche Stoß- und Schlagfestigkeit verfügt.
Perfekt geeignet für das Familienbad ist die Duschkabine 
Raya, ein bewährter Klassiker von Kermi im zeitlosen, ge-
radlinigen Design. Die Pendeltüren mit zuverlässigem He-
be-Senk-Mechanismus sind einfach in der Handhabung und 
durch ein intelligentes Ausgleichs- und Maßsystem passt sich 
die Duschkabine dem Duschbereich ideal an. Absolut robust 
und strapazierfähig halten sie über viele Jahre hinweg einiges 
aus, sodass dem Familiengetümmel keine Grenzen gesetzt 
sind. akz-o

Eine Familiendusche die hält,  
was sie verspricht Sanierte Wohnungen in 

Großenhain zu vermieten!

Aktuelle Angebote

Großenhainer Wohnungsverwaltungs- 
und Baugesellschaft mbH

Sonnige 3-Raum-Wohnung
mit Balkon
Nähe Edeka-Kaufhalle

Sonnige 3-Raum-Wohnung 
im Grünen

Bezugsfertige 2-Raum- 
Wohnung mit Balkon

Wohnfläche: 66,79 m²
Kaltmiete: 400,74 €
Nebenkosten: 134,26 €
Warmmiete: 535,00 €
Bj. 1981, FW, V, 69 kWh/(m²a)

Herr Leuschner
Tel. 03522 / 512614
Mail: leuschner@gwvb.de

Abkürzungen in den Angaben zum Energieausweis:
Bj=Baujahr, G=Erdgas, FW=Fernwärme,

V=Verbrauchsausweis, B=Bedarfsausweis

Weitere interessante Wohnungen finden Sie auf unserer 
Homepage www.gwvb.de. Gern helfen wir Ihnen, Ihre neue 

Wohnung in Großenhain zu finden.

Erich-Weinert-Str. 21,  3. OG, 
Bad mit Badewanne, verfügbar 
ab sofort

Wohnfläche: 49,00 m²
Kaltmiete: 318,50 €
Nebenkosten: 96,50 €
Warmmiete: 415,00 €
Bj. 1976, FW, V, 83 kWh /(m²a)

Wohnfläche: 65,23 m²
Kaltmiete: 404,43 €
Nebenkosten: 130,57 €
Warmmiete: 535,00 €

Bj. 1954, FW, V, 114 kWh/(m²a)

K.-Kollwitz-Str. 40, 4. OG, Bad 
mit Badewanne, bezugsfertig 
ab 01.01.2021

Rostiger Weg 12, 1. OG, 
Bad mit Badewanne, bezugsfertig 
ab 01.12.2020

Die Duschkabine hält, was sie verspricht. Absolut robust hält sie 
bereits über viele Jahre hinweg dem Familienalltag stand und tut es 
auch weiterhin. Foto: Kermi GmbH/akz-o
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Stellenmarkt

Pflegekräfte sind ohne jeden Zweifel 
gefragt – kaum eine Einrichtung kann 
ihren Bedarf an Mitarbeitern decken. 
Wer in der Pflege arbeiten möchte, 
kann sich seinen Arbeitgeber meist 
aussuchen. Pflegekräfte wählen dabei 
auch die Zeitarbeit – auch wegen der 
besseren Arbeitsbedingungen.
Ingo Wiegers, Geschäftsbereichslei-
ter bei inCare, ist selbst ausgebildeter 
Pfleger und versteht die Beweggründe: 
„Pflegekräfte tragen eine hohe Verant-
wortung. Der Einsatz für Patienten ist 
sowohl körperlich als auch mental eine 
Herausforderung. Wer dem dauerhaft 
standhalten will, braucht dringend 
Auszeiten und die Vereinbarkeit mit 
der Familie. Flexible Arbeitszeiten und 
planbare Schichten sind die Grundvo-
raussetzung dafür, dass zum Beispiel 
Mütter und Väter den Pflegeberuf wei-
ter ausüben können. In der Zeitarbeit 
ermöglichen wir diese Rahmenbedin-
gungen, damit Pflegekräfte sich nicht 
zwischen Beruf und Familie entschei-
den müssen.“ Dass die Politik Zeitarbeit 
in der Pflege verbieten möchte, hält 
Wiegers für widersinnig. „Wir bringen 
Menschen in die Pflege, die seit vielen 
Jahren aus dem Beruf raus sind oder 
nicht über aktuell notwendige Quali-
fikationen verfügen. Wir stellen diese 
Menschen ein, bilden sie weiter und 
bringen sie zurück in den Pflegeberuf. 
Von uns ausgebildete Mitarbeiter wer-
den immer wieder von Kundeneinrich-
tungen übernommen.“ Auch der Kritik 
zur Pflegequalität kann Wiegers nicht 
folgen. Durch den Einsatz in wechseln-
den Einrichtungen sammeln gerade 
Zeitarbeitskräfte wertvolle Erfahrun-
gen und können ihr vielfältiges Wissen 
einbringen. 

Verbot der Zeitarbeit löst das wahre 
Problem nicht 
„Die Debatte um das Verbot von Zeitar-
beit in der Pflege soll nur von den teils 
katastrophalen Arbeitsbedingungen 
in vielen Einrichtungen ablenken“, är-
gert sich Wiegers. „Eigentlich müssten 
genau dort die Verbesserungen erfol-
gen, um den Pflegeberuf attraktiver 
zu machen. Aber statt diese Probleme 

anzugehen, macht man die Zeitarbeit 
zum Sündenbock. Dabei machen Zeit-
arbeitskräfte in der Pflege gerade ein-
mal zwei Prozent aller Pflegekräfte aus.  
Wird die Zeitarbeit verboten, werden 
viele Pflegekräfte nicht einfach wieder 
in Festanstellungen bei Trägern von 
Pflege- und Gesundheitseinrichtun-
gen zurückkehren, sondern der Pflege 
gänzlich den Rücken kehren und den 
Fachkräftemangel weiter verschärfen.“
Weitere Informationen finden Sie auch 
unter www.in-care.de.
 akz-o

Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern statt Zeitarbeit verbieten 
Gesundheits- und Pflegeberufe

Foto: Kzenon/stock.adobe.com/Piening 
GmbH/akz-o

Jetzt schon an 
morgen denken!
 Pflegefach- und Pflegehilfskräfte (m/w),
 Ambulant / Tagepflege /Stationär
  auf geringfügiger Basis, in Teilzeit oder in Vollzeit

Verlieren Sie keine Zeit! Eine Bewerbung – viele Perspektiven.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: 

... attraktive Arbeitsplatze!..
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Senioren-Park carpe diem
Ansprechpartner: Herr Weber
Dresdner Straße 34 · 01662 Meißen
Tel.: 03521/405-190        
meissen@senioren-park.de
jobs.senioren-park.de

carpe_ME_Stellen_A6_062017.qxp_105x148  06.06.17  10:06  Seite 1
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Wir lieben Handwerk und unsere Region.
Deshalb bleiben wir hier. Seit 22 Jahren.

Wir suchen Dich 
zur Verstärkung 
unseres Teams, 
wenn...
Du ... ausgebildeter Anlagenmechaniker für 

Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik 
oder
branchennaher Quereinsteiger bist

Du ... neue Herausforderungen suchst
Du ... Dich verändern und weiterbilden 

möchtest
Du ... Deine Verdienstchancen verbessern willst
Du ... gerne mehr Zeit für Deine Familie hättest
Du ... Dir fl exible Arbeitszeiten wünschst
Du ... den Umgang mit Menschen magst
Du ... kundenfreundlich und lösungsorientiert 

denkst
Du ... kleine Teams bevorzugst
Du ... Ordnung, modernes Werkzeug und 

ein gepfl egtes Fahrzeug schätzt
Du ... Freude an regelmäßigen 

Team-Unternehmungen hast

Bist Du interessiert?
Dann sende uns eine Nachricht an:
info@klempnerei-ulbricht.de
Wir melden uns schnellstmöglich zurück.

Skassaer Straße 2, 01558 Großenhain, Telefon 03522 508762

Großenhainer Amtsblatt 1/2 Seite hoch, 86,5 x 246 mm
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Stellenmarkt

Die fortschreitende Digitalisierung bringt viele Neuerungen 
für den Arbeitsmarkt mit sich. Homeoffice, digitale Nomaden 
und Coworking sind schon lange keine Fremdwörter mehr. 
Dank moderner Technik gibt es heute viele neue Möglich-
keiten, Arbeitszeiten und -orte individuell zu gestalten. Vor 
allem das Homeoffice gewinnt an Bedeutung. „Während der 
Corona-Krise arbeiteten bis zu 80 Prozent der Beschäftigten 
in etlichen Unternehmen im Homeoffice“, weiß Petra Timm, 
Sprecherin bei Randstad Deutschland. Und der Trend hält an. 
Inzwischen denkt sogar das Arbeitsministerium darüber nach, 
einen Anspruch auf Homeoffice gesetzlich zu verankern. Es 
dürfte in vielen Branchen künftig deutlich häufiger vom heimi-
schen Schreibtisch aus gearbeitet werden. Digitale Nomaden 
gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie nutzen die Vorteile 
der Digitalisierung, um ihr Geld weitgehend ortsunabhängig 
zu verdienen. Lediglich ein Laptop und ein Internetzugang 
werden benötigt, um dann von fast überall auf der Welt für ein 
Unternehmen zu arbeiten. In der Softwarebranche ist diese Ar-
beitsform schon länger etabliert; nach und nach freunden sich 
auch andere Branchen damit an, dass Mitarbeiter ohne festes 
Büro von dort arbeiten, wo sie gerade gern sein möchten. Wer 
diese Freiheit für sich braucht, arbeitet in der Regel konzen-
trierter und effektiver. Unternehmen, die sich auf derartige 
Arbeitsverhältnisse einlassen, entdecken weitere Vorteile. So 
arbeitet der digitale Nomade dank der Zeitverschiebung noch 
an einem Projekt, während hierzulande schon Feierabend ist. 
Der Wunsch nach mehr Freiheit im Arbeitsleben führt bereits 
heute dazu, dass es immer mehr Selbstständige gibt. In der 
Folge steigt das Interesse am sogenannten Coworking. Ge-
meint sind damit Arbeitsplätze in einer gut ausgestatteten 
Büroumgebung, die für einen bestimmten Zeitraum gemietet 
werden, um die dortige Infrastruktur (Besprechungsräume, 
Sekretariat uvm.) nutzen zu können. Coworking-Spaces bie-
ten Freiberuflern zudem die Möglichkeit, sich mit anderen zu 
vernetzen und im Büro auf Zeit auszutauschen. txn

Technologie verändert den 
Arbeitsalltag

Die Arbeitswelt verändert sich: Homeoffice statt Großraumbüro, 
Vertrauensarbeitszeit statt Stempelkarte. Die Digitalisierung wird die 
Entwicklung weiter vorantreiben. Unternehmen und Arbeitnehmer 
sind gut beraten, wenn sie sich mit den dazugehörigen Technologien 
und Arbeitszeitmodellen auseinandersetzen. txn-Foto: 123rf/Antonio 
Guillem/randstad
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Stellenmarkt

Am Ende des Studiums steht der Start ins Berufsleben. Und 
auch längst nicht jeder Auszubildende wird nach der Ab-
schlussprüfung vom Betrieb übernommen. Dann beginnt 
die Suche nach dem ersten „richtigen“ Job. Wer sich in Stel-
lenangebote vertieft, findet jedoch selten eine Formulie-
rung wie „Anfänger gesucht“. Meist wird Praxiserfahrung 
gewünscht oder vorausgesetzt – die in dieser Lebensphase 
kaum vorhanden ist. Aber es gibt einen ebenso eleganten 
wie sinnvollen Trick, um in den ersten Berufsjahren viel Er-
fahrung zu sammeln: als Mitarbeiter eines Zeitarbeitsun-
ternehmens. 
Die Vorteile liegen auf der Hand. „In der  Zeitarbeit erwer-
ben junge Leute nicht nur sehr schnell Fachkompetenz 
durch praktische Arbeitserfahrung in verschiedenen Un-
ternehmen, sondern knüpfen auch Kontakte, die ihnen 
den Berufseinstieg erleichtern“, weiß Petra Timm, Presse-
sprecherin von Randstad Deutschland. Zudem erweitern 
sie ihr Wissen kontinuierlich und trainieren Fähigkeiten, mit 
denen sie bei künftigen Bewerbungen ebenfalls punkten 
können. 
Der Berufseinstieg über ein Zeitarbeitsunternehmen emp-
fiehlt sich nicht nur am Ende der Ausbildung oder nach 
dem Studium. Auch Quereinsteiger, die den Job oder die 

Aufgaben wechseln möchten, können die Chance nutzen 
und über Zeitarbeit in diverse Unternehmen „reinschnup-
pern“. Nach jedem abgeschlossenen Projekt stellt der Ar-
beitgeber ein Zeugnis aus. Hier werden Aufgabengebiete 
und die Qualität der geleisteten Arbeit dokumentiert. Aber 
es geht nicht nur um das Sammeln von Erfahrungen für den 
eigenen Lebenslauf. Es macht auch Spaß, sich auszuprobie-
ren und das Wissen aus dem Studium und der Ausbildung 
in einem realen Umfeld anzuwenden. Selbstbewusstsein 
und fachliche Kompetenzen werden nachhaltig gestärkt. 
Weitere Informationen unter www.randstad.de.

djd

Berufliche Erfahrungen sammeln

Wer nach dem Studium oder der Ausbildung wechselnde Aufgaben 
in unterschiedlichen Unternehmen kennenlernen möchte, sollte über 
einen Job in der Zeitarbeit nachdenken. txn-Foto: randstad/123rf/
mangostar

BOTHUR
GmbH & Co. KG

Abbruch • Entsorgung • Kran • Erdbau

Hohe Straße 12 • 01558 Großenhain
Tel.: 03522 52299-0 • Fax: 03522 52299-22 • info@bothur.eu 

www.bothur.eu

Wir suchen ab dem 01.08.2021  
einen engagierten Auszubildenden als

Land- und  
Baumaschinenmechatroniker.

Die Ausbildungszeit dauert 3 Jahre. 
Bei guten Leistungen ist die Übernahme  

garantiert.

Wenn Sie Lust und Interesse haben,  
in einem traditionsreichen Familienbetrieb 

unsere Baumaschinen und LKW zu  
reparieren und zu warten, dann bewerben Sie 

sich mit einer aussagekräftigen  
Bewerbung bei

Bothur GmbH & Co.KG



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kulturschloss Großenhain 
   Tel. (03522) 505555 | www.kulturzentrum-grossenhain.de 

Fr • 02.10. • 19.00 Uhr Sa • 03.10. • 19.30 Uhr 

So • 11.10. • 18.00 Uhr Sa • 24.10. • 18.00 Uhr 



Von der 
Friedlichen 
Revolution 
zur deutschen 
Einheit
Eine Ausstellung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
und des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer
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